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Öffentliche Bekanntmachung 
der Änderungen der Friedhofsordnungen und -gebührenordnun-
gen für die Friedhöfe in Arzberg, Beilrode, Döbrichau, Kreischau, 
Rosenfeld, Triestewitz und Zwethau 

Auszug aus der Friedhofsordnung für den 
Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Arzberg 

in der Evangelischen Regionalgemeinde 
Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Arzberg
in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg be-
schlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:
Änderung im § 13 Ruhezeiten der Friedhofsordnung vom 
22.11.2001.

B. Bestattungsbestimmungen zu Grabstätten 

 § 13 Ruhezeiten

1)  Die Ruhezeit für Leichen beträgt 20 Jahre.
2)  Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 33  In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchenamt Eilen-
burg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 01.01.2012 
in Kraft.

Auszug aus der Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde 

Arzberg in der Evangelischen  
Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Arzberg 
in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg be-
schlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:

§ 6 Gebührentarif

III. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhal-
tungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro je Grablager und Jahr er-
hoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist jeweils am 31.03. 
des Jahres fällig.

Alle anderen in § 6 (Gebührentarif) der Friedhofsgebührenord-
nung beschlossenen Gebühren und sonstigen Festlegungen 
werden nicht geändert.

§ 9 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchen-
amt Eilenburg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 
01.01.2012 in Kraft.

Auszug aus der Friedhofsordnung für den 
Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Beilrode 

in der Evangelischen Regionalgemeinde 
Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Beilro-
de (Zwethauer Straße) in der Evangelischen Regionalgemeinde 
Beilrode-Arzberg beschlossen durch den Gemeindekirchenrat 
am 22.11.2011:
Änderung im § 13 Ruhezeiten der Friedhofsordnung vom 
22.11.2001.

B. Bestattungsbestimmungen zu Grabstätten 

§ 13 Ruhezeiten

1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 20 Jahre.
2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 33 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchenamt Eilen-
burg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 01.01.2012 
in Kraft.
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Auszug aus der Friedhofsgebührenordnung 

für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde 

Beilrode in der Evangelischen  

Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Beilro-
de (Zwethauer Straße) in der Evangelischen Regionalgemeinde 
Beilrode-Arzberg beschlossen durch den Gemeindekirchenrat 
am 22.11.2011:
Änderung im § 6 Gebührentarif der Friedhofsgebührenordnung 
vom 15.03.2005 auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 
vom 21.11.2011.

§ 6 Gebührentarif

III. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhal-
tungsgebühr in Höhe von 25.00 Euro je Grablager und Jahr er-
hoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist jeweils am 31.03. 
des Jahres fällig.
Alle anderen in § 6 (Gebührentarif) der Friedhofsgebührenord-
nung beschlossenen Gebühren und sonstigen Festlegungen 
werden nicht geändert.

§ 9 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchen-
amt Eilenburg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 
01.01.2012 in Kraft.

Auszug aus der Friedhofsordnung für den 

Friedhof der Ev. Kirchengemeinde  

Döbrichau in der Evangelischen  

Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Döbrichau 
in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg be-
schlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:
Änderung im § 13 Ruhezeiten der Friedhofsordnung vom 
19.10.1999.

 B. Bestattungsbestimmungen zu Grabstätten 

 § 13 Ruhezeiten

1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 20 Jahre.
2) Die Ruhezeit ftir Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 33 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchenamt Eilen-
burg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 01.01.2012 
in Kraft.

Auszug aus der Friedhofsgebührenordnung 

für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde 

Döbrichau in der Evangelischen  

Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Döbrichau 
in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg be-
schlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:
Änderung im § 6 Gebührentarif der Friedhofsgebührenordnung 
vom 19.10.1999 auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 
vom 21.11.2011.

§ 6 Gebührentarif

III. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhal-
tungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro je Grablager und Jahr er-
höhen. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist jeweils am 30.06. 
des Jahres fällig.
Alle anderen in § 6 (Gebührentarif) der Friedhofsgebührenord-
nung beschlossenen Gebühren und sonstigen Festlegungen 
werden nicht geändert.

§ 9 ln-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchen-
amt Eilenburg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 
01.01.2012 in Kraft.
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Auszug aus der Friedhofsordnung für den 

Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Kreischau 

in der Evangelischen Regionalgemeinde 

Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Kreischau 
in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg be-
schlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:
Änderung im § 13 Ruhezeiten der Friedhofsordnung vom 
13.04.2000.

B. Bestattungsbestimmungen zu Grabstätten 

§ 13 Ruhezeiten

1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 20 Jahre.
2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 33 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchenamt Eilen-
burg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 01.01.2012 
in Kraft.

Auszug aus der Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde 

Kreischau in der Evangelischen  
Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Kreischau 
in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg be-
schlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:
Änderung im § 6 Gebührentarif der Friedhofsgebührenordnung 
vom 19.10.1999 auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 
vom 21.11.2011.

§ 6 Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an 
Grabstätten  (Grabnutzungsgebühr)
Zu 1. und 2.
Von den Nutzungsberechtigten wird für das verliehene Nut-
zungsrecht (Nutzungszeit 20 Jahre) an einer Erdgrabstelle oder 
Urnengrabstelle eine Grabnutzungsgebühr in Höhe von 560,00 Euro 
erhoben.
III. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhal-
tungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro je Grablager und Jahr er-
hoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist jeweils am 31.03. 
des Jahres fällig.
Alle anderen in § 6 (Gebührentarif) der Friedhofsgebührenord-
nung beschlossenen Gebühren und sonstigen Festlegungen 
werden nicht geändert.

§ 9 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchen-
amt Eilenburg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 
01.01.2012 in Kraft.

Auszug aus der Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde 

Rosenfeld in der Evangelischen  
Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Rosen-
feld in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg 
beschlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:
Änderung im § 6 Gebührentarif der Friedhofsgebührenordnung 
vom 19.10.1999 auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 
vom 21.11.2011.

§ 6 Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an 
Grabstätten (Grabnutzungsgebühr)
Zu 1. und 2.
Von den Nutzungsberechtigten wird für das verliehene Nutzungs-
recht (Nutzungszeit 20 Jahre) an einer Erdgrabstelle oder Urnen-
grabstelle eine Grabnutzungsgebühr in Höhe von 470,00 Euro 
erhoben.
III. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhal-
tungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro je Grablager und Jahr er-
hoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist jeweils am 31.03. 
des Jahres fällig.
Alle anderen in § 6 (Gebührentarif) der Friedhofsgebührenord-
nung beschlossenen Gebühren und sonstigen Festlegungen 
werden nicht geändert.

§ 9 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchen-
amt Eilenburg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 
01.01.2012 in Kraft.
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Auszug aus der Friedhofsordnung für den 

Friedhof der Ev. Kirchengemeinde  

Triestewitz in der Evangelischen  

Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Trieste-
witz in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg 
beschlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:
Änderung im § 13 Ruhezeiten der Friedhofsordnung vom 
13.04.2000.

B. Bestattungsbestimmungen zu Grabstätten 

§ 13 Ruhezeiten

1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 20 Jahre.
2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 33 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchenamt Eilen-
burg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 01.01.2012 
in Kraft.

Auszug aus der Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde 

Triestewitz in der Evangelischen  
Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Trieste-
witz in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg 
beschlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:
Änderung im § 6 Gebührentarif der Friedhofsgebührenordnung 
vom 19.10.1999 auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 
vom 21.11.2011.

§ 6 Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an 
Grabstätten (Grabnutzungsgebühr)
Zu 1. und 2.
Von den Nutzungsberechtigten wird für das verliehene Nut-
zungsrecht (Nutzungszeit 20 Jahre) an einer Erdgrabstelle oder 
Urnengrabstelle eine Grabnutzungsgebühr in Höhe von 320,00 
Euro erhoben.
III. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhal-
tungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro je Grablager und Jahr er-
hoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist jeweils am 31.03. 
des Jahres fällig.
Alle anderen in § 6 (Gebührentarif) der Friedhofsgebührenord-
nung beschlossenen Gebühren und sonstigen Festlegungen 
werden nicht geändert.

§ 9 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchen-
amt Eilenburg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 
in Kraft.

Auszug aus der Friedhofsordnung für den 
Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Zwethau 

in der Evangelischen Regionalgemeinde 
Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Zwethau 
in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg be-
schlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:
Änderung im § 13 Ruhezeiten der Friedhofsordnung vom 
22.11.2001.

B. Bestattungsbestimmungen zu Grabstätten 

§ 13 Ruhezeiten

1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 20 Jahre.
2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 33 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchenamt Eilen-
burg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 01.01.2012 
in Kraft.

Auszug aus der Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde 

Zwethau in der Evangelischen Regionalge-
meinde Beilrode-Arzberg

Für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Zwethau 
in der Evangelischen Regionalgemeinde Beilrode-Arzberg be-
schlossen durch den Gemeindekirchenrat am 22.11.2011:
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Änderung im § 6 Gebührentarif der Friedhofsgebührenordnung 
vom 19.10.1999 auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 
vom 21.11.2011.

§ 6 Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an 

Grabstätten (Grabnutzungsgebühr)

Zu 1 und 2.
Von den Nutzungsberechtigten wird für das verliehene Nutzungs-
recht (Nutzungszeit 20 Jahre) an einer Erdgrabstelle oder Urnen-
grabstelle eine Grabnutzungsgebühr in Höhe von 320.00 Euro 
erhoben.
III. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhal-
tungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro je Grablager und Jahr er-
hoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist jeweils am 31.03. 
des Jahres fällig.
Alle anderen in § 6 (Gebührentarif) der Friedhofsgebührenord-
nung beschlossenen Gebühren und sonstigen Festlegungen 
werden nicht geändert.

§ 9 In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchen-
amt Eilenburg und nach der öffentlichen Bekanntmachung ab 
01.01.2012 in Kraft.

Gottesdienste in der Regionalgemeinde 

Beilrode - Arzberg

Sonntag, 5. Februar 2012

  9.00 Uhr  Kreischau
10.30 Uhr  Zwethau
Sonntag, 12. Februar 2012

  9.00 Uhr  Triestewitz
10.15 Uhr  Beilrode
11.15 Uhr  Beilrode, Kindergottesdienst
Sonntag, 19. Februar 2012

  9.00 Uhr  Arzberg
10.30 Uhr  Döbrichau
Sonntag, 26. Februar 2012

  9.00 Uhr  Rosenfeld
  9.00 Uhr  Triestewitz
10.30 Uhr  Beilrode - Familiengottesdienst

Gemeindenachmittage:

Arzberg:  2. Februar, 14.00 Uhr, Pfarrhaus
Döbrichau: 9. Februar, 14.00 Uhr, Pfarrhaus
Beilrode:  16. Februar, 14.00 Uhr, Pfarrhaus

Posaunenchor:

jeweils donnerstags, 19.00 Uhr im Pfarrhaus Arzberg, nach Ab-
sprache

Kinderchor: freitags von 15.00 - 16.00 Uhr

Jugendchor: dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr
im Pfarrhaus Beilrode

Regionaler Kirchenchor:

Beilrode: jeweils mittwochs, 19.00 Uhr im Pfarrhaus

Kinderarche:

mittwochs von 16 - 18 Uhr im Pfarrhaus Beilrode (außer in den 
Ferien) (08.02., 29.02.2012 )

Jugendkreis 11+ in Belgern 
freitags von 15.00 - 17.00 Uhr
Abfahrt Pfarrhaus Beilrode, 14.15 Uhr

Pfadfinder:
jeweils mittwochs von 14.00 - 15.00 Uhr
Treffpunkt: Grundschule Arzberg
(08.02. Jungen; 29.02.2012 Mädchen)

Konfitage:

Samstag, 4. und 11. Februar 2012 von 9.30 - 11.30 Uhr, 
Treffpunkt: Pfarrhaus Beilrode

GKR-Vorsitzender nach acht Jahren aus Amt verabschiedet

Der langjährige Gemeindekirchenratsvorsitzende Herr Reiner 
Ebert wurde in einem feierlichen Gottesdienst am 8. Januar aus 
seinem Amt als Gemeindekirchenratsvorsitzender der Regio-
nalgemeinde Beilrode-Arzberg verabschiedet. Noch unter Pfr. 
Christian Beyer übernahm er das Amt und wurde 2007 bei den 
Gemeindekirchenratswahlen zum Vorsitzenden wiedergewählt. 
Aus privaten Gründen gab er nun zum Jahresende 2011 den 
Vorsitz ab. Er bleibt weiterhin Mitglied im Gemeindekirchenrat 
der Regionalgemeinde und im Beirat der Kirchengemeinde Beil-
rode. Neue GKR-Vorsitzende ist seit 10. Januar Pfrn. Heidrun 
Killinger-Schlecht. Frau Friederike Müller-Schönau aus Kamitz 
wurde zur Stellvertreterin gewählt. 

Sprechzeiten im Pfarrhaus Beilrode

Pfarrerin Frau Heidrun Killinger-Schlecht
Dienstag von 9.00 - 11.00 Uhr und nach Absprache

Pfarrbüro und Friedhofsverwaltung
Frau Stüwe und Herr Ebert 
Dienstag von 8.00 - 12.00 Uhr und nach Absprache

Tel.-Nr. Pfarramt: 0 34 21/70 71 48

„Verwaltungsgemeinschaft Beilrode“

Verlag + Druck 

Verlag + Druck 
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Nächster Erscheinungstermin:

Mittwoch, der 29. Februar 2012

Nächster Redaktionsschluss:

Dienstag, der 21. Februar 2012
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Hinweis an alle Bürgerinnen und Bürger 

sowie Vermieter!
In der Vergangenheit ist häufiger aufgetreten, dass sich 
ortsfremde Personen auf Wohnanschriften anmelden, ohne 
dass ein entsprechendes Mietvertragsverhältnis oder ein Ei-
gentumserwerb vorlag.
Gemäß § 10 Sächsisches Meldegesetz haben sich Perso-
nen, die „eine Wohnung beziehen“, binnen 2 Wochen an-
zumelden. „Eine Wohnung beziehen“ bedeutet hier, dass 
ein entsprechendes Wohnrecht (aus Mietvertragsverhältnis 
oder Eigentumserwerb) vorhanden sein muss.
Das Meldeamt der Gemeinde Beilrode ist gehalten, zu prü-
fen, ob entsprechende Voraussetzungen für die Wohnsitz-
begründung und damit für die An- bzw. Ummeldung gege-
ben sind. Dazu zählt u. a. die Vorlage eines Mietvertrages 
(bzw. Bestätigung des Vermieters, dass die Person sich in 
der Wohnung aufhalten darf, z. B. Zuzug) oder des Nach-
weises des Eigentumserwerbs (Kaufvertrag).
Bei An- oder Ummeldungen bitten wir um Vorlage des 
Nachweises.
Wir möchten auch die Vermieter bitten, Mietinteressenten 
darauf hinzuweisen, dass der Mietvertrag bei der An- oder 
Ummeldung mit vorzulegen ist.
Wir bitten um Verständnis.
Ihr

Meldeamt

Ostelbischer Veranstaltungskalender 2012
28.01.2012 Mittelschule Beilrode: Tag der Offenen Tür 

(10.00 - 12.00 Uhr)
28.01.2012 SV Arzberg: Fasching in der Arzberger Ro-

senholzhalle (19.00 Uhr)
04.02.2012 Beilroder Karnevalsclub: Seniorenfasching 

(14.00 Uhr)
11.02.2012 Beilroder Karnevalsclub: Große Prunksit-

zung mit Livemusik (19.59 Uhr)
11.02.2012 Rosenfelder Carneval Verein: Kinder & 

Rentnerfasching (ehemaliger S&L Markt in 
Zwethau)

11.02.2012 Rosenfelder Carneval Verein: Hauptabend 
(ehemaliger S&L Markt in Zwethau)

16.02.2012 Beilroder Karnevalsclub: Weiberfastnacht
18.02.2012 Beilroder Karnevalsclub: Hauptabend 

(19.59 Uhr)
20.02.2012 Beilroder Karnevalsclub: Rosenmontags-

ball (19.59 Uhr)
26.02.2012 Kultur- und Heimatverein Blumberg: Skat- 

und Rommeeturnier
03.03.2012 Ostelbisches Mehrgenerationenhaus Arz-

berg: Baumschnitt-Seminar (9.00 Uhr)
08.03.2012 Dorfclub „Dautzschen lebt“: Frauentagsfei-

er (Bürgerhaus Dautzschen)
09.03.2012 Volkssolidarität Beilrode: Frauentagsfeier 

(Ostelbien-Halle/14.00 Uhr)
09.03.2012 SV Grün-Weiß Großtreben: Frauentagsfeier 
10.03.2012 Kultur- und Heimatverein Blumberg: Frau-

entagsfeier
14.03.2012 Volkssolidarität Beilrode: 42. Offenes Rom-

mee-Turnier für Ostelbien (Gaststätte „Zur 
Tanne“ Beilrode/14.00 Uhr)

17.03.2012 Heimatverein Beilrode: Konzert Jugend-
chor Wernigerode und Männerchor Torgau 
(Ostelbien-Halle)

18.03.2012 Ostelbien-Verein: Ostelbischer Bauern-
markt Pülswerda „Frühlingsmarkt“ 

31.03.2012 Förderverein FFW Arzberg: 2. Arzberger 
Osterfest

07.04.2012 SV „Blau-Weiß“ Blumberg: Osterfeuer am 
Sportplatz

09.04.2012 Kultur- und Heimatverein Blumberg: Oster-
spaziergang

22.04.2012 Ostelbien-Verein: Ostelbischer Bauern-
markt Pülswerda „Blumenmarkt“

29.04.2012 Park-Aktiv Triestewitz: Frühlingsspazier-
gang 

30.04.2012 Dorfclub „Dautzschen lebt“: Walpurgis-
nacht in der Vorstadt

30.04.2012 Kultur- und Heimatverein Blumberg: Mai-
feuer

30.04.2012 Dorfverein Stehla 96 e. V.: Maifeuer
05.05.2012 „Welt der Reptilien“: Zoo-Eröffnung in Döb-

richau
12.05.2012 Gemeindeverwaltung Arzberg: Dixieland-

Abend im Altertümlichen Bauernhof Kathe-
witz

20.05.2012 Ostelbien-Verein: Ostelbischer Bauern-
markt Pülswerda „Jubiläumsmarkt“

28.05.2012 Heimatverein Beilrode: Mühlenfest in Beil-
rode

31.05.2012 Kita & Hort Arzberg: Arzberger Kindertags-
fest (Kinderfestberg Arzberg)

02./03.06.2012 Gemeindeverwaltung Beilrode & Partner: 
21. Beilroder Heimatfest

02.06.2012 Kultur- und Heimatverein Blumberg: Kin-
der- und Heimatfest

03.06.2012 Gestüt Graditz: Gestütsschau in Graditz
09.06.2012 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch: Tag der 

Offenen Tür (10.00 - 16.00 Uhr)
09.06.2012 Dorfverein Stehla 96 e. V.: Dorffest
17.06.2012 Tierheim Arzberg: Patentag 
  (13.00 - 17.00 Uhr)
22./23.06.2012 Heimat- und Kulturverein Zwethau: Zwet-

hauer Parkfest (Park Zwethau)
29.06. - 01.07.2012 FFw Arzberg: Feuerwehrfest mit Verbands-

treffen des Kreisfeuerwehrverbandes Tor-
gau-Oschatz

29.06. - 01.07.2012 SV Grün-Weiß Großtreben: Sport- und Hei-
matfest

06. - 08.07.2012 SV „Blau-Weiß“ Blumberg: 20. Vereins-
sportfest in Blumberg

14.07.2012 SV Zwethau: Sport- und Heimatfest zum 60. 
Jubiläum des SV Zwethau (10.00 - 1.00 Uhr)

14.07.2012 Angelverein Arzberg: Kinder- und Jugend-
angeltag in Kathewitz

18.08.2012 Dorfclub „Dautzschen lebt“: Hochwasser-
treff (Alte Feuerwehr)

19.08.2012 Ostelbien-Verein: Ostelbischer Bauern-
markt Pülswerda „Sommermarkt“

25.08.2012 SV Arzberg: Tischtennis-Turnier
01.09.2012 Grundschulen Arzberg & Beilrode: Einschu-

lungsfeiern 
07.09.2012 Park-Aktiv Triestewitz: Märchenstunde un-

term Eichenbaum & Parkleuchten
08.09.2012 Heimat- und Kulturverein Zwethau: Som-

mertanz (Park Zwethau)
06.10.2012 Dorfclub „Dautzschen lebt“: Überra-

schungsparty (Lagerhalle Görlich)
06.10.2012 FFw Arzberg: 15. Herbstpokal der Jugend-

feuerwehren
07.10.2012 Ostelbien-Verein: Ostelbischer Bauern-

markt Pülswerda „Herbstmarkt“
18.10.2012 Volkssolidarität Beilrode, Kreisverkehrs-

wacht: Präventionstag mit Auftritt Polizeior-
chester (Ostelbien-Halle)

04.11.2012 Kultur- und Heimatverein Blumberg: 
Herbstturnier Skat und Rommee

10.11.2012 SV Arzberg: Oldiefete (Rosenholz-Halle 
Arzberg/19 Uhr)
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01.12.2012 Kultur- und Heimatverein Blumberg: 
  7. Weihnachtsmarkt
01. - 24.12.2012 Förderverein Mittelschule Beilrode: 
  Adventsfenster im Park
02.12.2012 Ostelbien-Verein: Ostelbischer Bauern-

markt Pülswerda „Adventsmarkt“
02.12.2012 Tierheim Arzberg: Weihnachtsbasar 
  (14.00 - 17.00 Uhr)
07.12.2012 Verwaltungsgemeinschaft Beilrode: Ostel-

bische Seniorenweihnachtsfeier
08.12.2012 Dorfclub „Dautzschen lebt“: Weihnachts-

markt
08.12.2012 Gemeindeverwaltung Arzberg & Partner: 

Arzberger Adventsnachmittag
12.12.2012 Kultur- und Heimatverein Blumberg: Senio-

renweihnachtsfeier

15.12.2012 Gestüt Graditz & Partner: Weihnachtslie-
dersingen

24.12.2012 Dorfclub „Dautzschen lebt“ & Gemeindekir-
chenrat: Krippenspiel (Kirche Dautzschen)

Ergänzungen und Änderungen vorbehalten! 
(Stand: 16.01.2012)

Impressum

Verein zur Bewahrung und Förderung des ländlichen Raumes 

Ostelbien im Landkreis Nordsachsen e. V. (Ostelbien-Verein) 

Bahnhofstraße 3c,   04886 Beilrode  

(Fon/Fax: 0 34 21/71 82 90/E-Mail: info@ostelbien.de/ Inter-

net: www.ostelbien.de)

das “Mini-Ferienlager” für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Der Osterhase hoppelt auch mal vorbei.

re T - -  s t aE is nr gl bO e eT    EO as nrt ie br s-- gle e
das “Mini-Ferienlager” für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Infos & Anmeldungen: � 0 37 31 - 21 56 89     www.ferien-abenteuer.de

Adresse des Ferienlagers: Jugendherberge Frauenstein, Walkmühlenstraße 13, 09623 Frauenstein   

Osterbrot backen, Bowling,
Besuch einer Ritterburg,
Ausflug ins Erlebnisbad,
Kinder-Disco, Basteln,
Abenteuer-Spielplatz,

Lagerfeuer, Reiten,
Inline skaten,
Kino-Abend, 

Kegeln
... und vieles mehr ...

 
Über-

 nachtung
 

in Doppel- 

stockbetten 

 

2102.40.4 1- .40.90
2102.40.4 1- .40.90

Wir bieten auch erlebnisreiche Sommer-Ferien-Abenteuer mit vielen tollen Aktionen!

Oster-Erlebnis-
Tage für Kinder von 

6 bis 12 Jahren
Die Jugendherberge Frau-
enstein (Osterzgebirge), or-
ganisiert in den Osterferien 
ein „Mini-Ferienlager“ für 
Kinder von 6-12 Jahren. 

Auf dem abwechslungsrei-
chen Programm der Oster-
Erlebnis-Tage stehen u.a. 
Osterbrot backen, Bowling, 
Besuch einer Ritterburg, 
Ausflug ins Erlebnisbad, 
Kinder-Disco, Basteln, 
Abenteuer-Spielplatz, La-
gerfeuer, Reiten, Inline ska-
ten, Kino-Abend und vieles 
mehr. 
Die Übernachtung erfolgt in 
gemütlichen Mehrbettzim-
mern mit Doppelstockbet-
ten.

Montage Service
- ständige Musterausstellung -

Gottschlich GmbH
Groß- und Einzelhandel

Hauptstraße 1 A • 04808 Kühren
Tel. (034261) 61047 • Fax (034261) 61328
Mo - Fr 9 - 18 Uhr • Sa 9 -12 Uhr

Sammler kauft Alben

mit altenAnsichtskarten und

Fotoalben/Fotos I/II. Weltkrieg

Tel. 01 75/480 22 84

Termin: 09.04. - 14.04.2012
Infos & Anmeldungen: (0 37 31/21 56 89), www.ferien-abenteuer.de
Adresse des Ferienlagers: Jugendherberge Frauenstein, Walkmühlenstraße 13, 09623 Frauenstein/Erzgebirge
Wir bieten auch erlebnisreiche Sommer-Ferien-Abenteuer mit vielen tollen Aktionen!

Anzeigen

- Meisterbetrieb -

Ritterstraße 15 - 04886 Arzberg OT Adelwitz
Mobil 0151 59174883 - Tel. 034222 434688 - Fax 034222 434689

www.elektrotechnik-schreyer.de - info@elektrotechnik-schreyer.de

Energie- & Gebäudetechnik
Schreyer

Elektroinstallation - Fotovoltaikanlagen
Wartungs- & Reparaturservice

www.wittich.de www.wittich.de www.wittich.de www.wittich.de www
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Einladung

zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am
07.02.2012, um 19.00 Uhr im Ostelbischen Mehrgeneratio-
nenhaus Arzberg (O-M-A), Straße der Jugend 1 
Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-

keit
2. Protokollkontrolle des Protokolls vom 13.12.2011
3. Bürgeranfragen
4. Beschluss zum Schulversuchskonzept 2012 
 DS 069/02/2012
5. Beschluss zu außer- und überplanmäßigen Ausgaben Haus-

haltsjahr 2011
 DS 070/02/2012
6.  Beratung 1. Entwurf Haushaltsplan 2012
7.  Verschiedenes
Dazu möchte ich alle interessierten Bürger recht herzlich einla-
den.
Krieg

Bürgermeister

Einladung

zur Vorstellung Schulversuch  
der Grundschule Arzberg 

mit der Zielrichtung „Inklusion - wir sind bereit“ im Jahr 2012
Die öffentliche Veranstaltung findet am 07.02.2012, um 18.00 
Uhr im Ostelbischen Mehrgenerationenhaus Arzberg (O-M-A) 
statt.
Dazu möchten wir alle Ratsmitglieder und alle interessierten 
Bürger recht herzlich einladen.
H. Krieg
Bürgermeister

Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes 

auf dem Gebiet der Gemeinde Arzberg

Aufgrund von § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 
(SächsGVBI. S. 55, 159), die zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2009 (SächsGVBI. S. 323, 325) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 22 und § 50 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Sächsischen Naturschutzgesetzes (SächsNatSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2007 (SächsGVBI. S. 
321), das zuletzt durch Art. 17 des Gesetzes vom 15. Dezember 
2010 (SächsGVBI. S. 387, 398) geändert worden ist, sowie 
§§ 3 Abs. 1 und 2, 22 Abs. 1 und 2, 29 des Gesetzes über Na-
turschutz- und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 
- BNatSchG), vom 29. Juli 2009 (BGBl. S. 2542), dass zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBL. S. 1690) 
geändert worden ist, hat der Gemeinderat der Gemeinde Arz-
berg am 13.12.2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 

Schutzzweck;  

Verweis auf gesetzliche Bestimmungen

(1) Schutzzweck der Satzung ist
1.  die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
2.  die Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Land-

schaftsbildes,

3.  die Abwehr schädlicher Einwirkungen
4.  die Erhaltung der Lebensstätten bestimmter wildlebender 

Tier- und Pflanzenarten,
5.  die Erhaltung oder Verbesserung des Kleinklimas,
6.  die Schaffung, Erhaltung oder Entwicklung von Biotopver-

bundsystemen.
(2) Soweit in dieser Satzung auf gesetzliche Bestimmungen Be-
zug genommen wird, sind diese in der jeweils geltenden Fas-
sung anzuwenden.

§ 2 

Schutzgegenstand

(1) Gehölze auf dem Gebiet der Gemeinde Arzberg werden nach 
Maßgabe dieser Satzung unter Schutz gestellt.
(2) Geschützte Gehölze im Sinne dieser Satzung sind:
1.  Bäume mit einem Stammumfang von 30 Zentimetern und 

mehr, gemessen in einem Meter Höhe vom Erdboden aus. 
Bei mehrstämmigen Bäumen ist der Stammumfang nach der 
Summe der Stammumfänge zu berechnen. Liegt der Kro-
nenansatz niedriger, so ist der Stammdurchmesser unmittel-
bar unter dem Kronenansatz maßgebend.

2.  Alleen und einseitige Baumreihen unabhängig von Art und 
Stammumfang,

3.  Sträucher von mindestens 1,50 Metern Höhe oder mit min-
destens einem Trieb ab 20 Zentimetern Stammumfang über 
dem Erdboden,

4.  Hecken im Innenbereich, § 34 Baugesetzbuch (BauGB), ab 
10 Metern Länge und im Außenbereich, § 35 BauGB, ab 
5 Metern Länge

5.  Pflanzungen, die aufgrund von Anordnungen nach § 10 die-
ser Satzung sowie aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften, 
insbesondere nach Maßgabe von fort geltenden Entschei-
dungen auf Grundlage früherer Fassungen der Gehölz-
schutzsatzungen, angelegt wurden, unabhängig von Alter, 
Große, Art und Stammumfang, bei Hecken und Sträuchern 
unabhängig von ihrer Höhe, Breite bzw. Länge,

(3) Geschützt sind nicht nur die oberirdischen Teile der in Absatz 
2 aufgeführten Gehölze, sondern auch deren Wurzelbereiche. Je 
nach Wuchsform der geschützten Gehölze sind folgende Wur-
zelbereiche geschützt:
1.  bei Bäumen mit säulen- bzw. pyramidaler Krone die Flächen 

unterhalb der Baumkronen zuzüglich des Kronendurchmes-
sers nach allen Seiten,

2.  Bei den übrigen Bäumen die Flächen unterhalb der Baum-
kronen zuzüglich 1,5 Meter nach allen Seiten,

3.  Bei Sträuchern die Flächen unterhalb der Strauchkronen zu-
züglich 1 Meter nach allen Seiten,

4.  Bei Hecken die Flächen unterhalb der Hecken bildenden 
Strauchkronen zuzüglich 1 Meter nach allen Seiten.

(4) Die Bestimmungen der Satzung gelten nicht für:
1.  Gehölze in Baumschulen und Gärtnereien, die zu gewerbli-

chen Zwecken herangezogen werden,
2.  Obstbäume (ausgenommen sind Streuobstwiesen nach 

§ 26 Abs. 1 Nr. 6 SächsNatSchG sowie Alleen und einseiti-
ge Baumreihen) auf mit Gebäuden bebauten Grundstücken; 
Gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte bau-
liche Anlagen, die von Menschen betreten werden können 
und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen, § 2 Abs. 2 Sächsische 
Bauordnung (SächsBO),

3.  Nadelgehölze (ausgenommen sind Alleen und einseitige 
Baumreihen) auf mit Gebäuden bebauten Grundstücken, so-
weit sie nicht vom Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes 
oder anderer Rechtsvorschriften erfasst werden,

4.  Pappeln (Populus spec), Birken (Betula spec., Baumweiden 
(Salix spec.) und abgestorbene Bäume auf mit Gebäuden 
bebauten Grundstücken (ausgenommen sind Alleen und ein-
seitige Baumreihen), soweit sie nicht vom Schutz des Bun-
desnaturschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften 
erfasst werden,
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5.  Bäume mit einem Stammumfang von bis zu 100 Zentimetern, 
gemessen in einer Stammhöhe von einem Meter, auf mit Ge-
bäuden bebauten Grundstücken (ausgenommen sind Alleen 
und einseitige Baumreihen), soweit sie nicht vom Schutz des 
Bundesnaturschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschrif-
ten erfasst werden,

6.  Gehölze im Wald im Sinne von § 2 Sächsisches Waldgesetz 
(SächsWaldG).

7.  Bäume und Hecken (ausgenommen sind Alleen und einsei-
tige Baumreihen) in Kleingärten im Sinne des Bundesklein-
gartengesetzes (BKleingG), soweit sie nicht vom Schutz des 
Bundesnaturschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschrif-
ten erfasst werden. Nicht als Kleingärten zählen z. B. Bau-
erngärten oder Grabeland.

8.  Bäume und Sträucher auf Deichen, Deichschutzstreifen, 
Talsperren, Wasserspeichern und Rückhaltebecken, soweit 
sie nicht vom Schutz des Naturschutzgesetzes oder anderer 
Rechtsvorschriften erfasst werden.

(5) Diese Satzung gilt insoweit nicht, als weitergehende Schutzvor-
schriften, insbesondere über Schutzgebiete gemäß den §§ 20 ff. 
BNatSchG, über geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und 
§ 26 SächsNatSchG den Schutzzweck nach § 1 gewährleisten und 
den Schutzgegenstand nach den Absätzen 1 bis 3 sicherstellen.
(6) Diese Satzung ist nicht anzuwenden, soweit über eine Be-
einträchtigung von nach den Absätzen 1 bis 3 geschützten Ge-
hölzen im Rahmen der Eingriffsregelung nach den §§ 14 und 
15 BNatSchG in Verbindung mit §§ 8 ff. SächsNatSchG zu ent-
scheiden ist.

§ 3 
Schutz- und Pflegegrundsätze

(1) Die nach § 2 geschützten Gehölze sind artgerecht zu pfle-
gen und deren Lebensbedingungen so zu erhalten, dass ihre 
gesunde Entwicklung und ihr Fortbestand langfristig gesichert 
bleiben. Bei Baumaßnahmen sind die Bestimmungen der DIN 
18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetati-
onsflächen bei Baumaßnahmen}, der ZTV-Baumpflege (Zusätzli-
che Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baum-
pflege) und der RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen 
- Landschaftspflege Teil 4) einzuhalten. Bei der Beweidung von 
Flächen sind nach § 2 geschützte Gehölze durch geeignete Aus-
kopplungsmaßnahmen vor Beschädigungen, insbesondere vor 
Verbiss-, Scheuer- oder Trittschäden zu schützen.
(2) Die Gemeinde Arzberg kann nach pflichtgemäßem Ermessen 
Anordnungen treffen, die erforderlich und zweckmäßig sind, um 
die Zerstörung, Beschädigung oder wesentliche Veränderung 
des nach § 2 geschützten Gehölzbestandes abzuwenden oder 
um die Folgen der vorgenannten Handlungen zu mindern. Hier-
von umfasst sind Maßnahmen zur Pflege, zur Erhaltung und zum 
Schutz des geschützten Gehölzes. Werden nach § 2 geschütz-
te Gehölze beschädigt, kann vom Verursacher deren Sanierung 
verlangt werden, wenn diese Erfolg verspricht.

§ 4 
Verbote

(1) Die Beseitigung der nach § 2 geschützten Gehölze sowie alle 
Handlungen, die zur Zerstörung, Beschädigung oder zu einer 
wesentlichen Veränderung ihres Aufbaus führen können, sind 
verboten. Eine wesentliche Veränderung des Aufbaus liegt vor, 
wenn an den nach § 2 geschützten Gehölzen Handlungen vor-
genommen werden, durch die deren natürliches Erscheinungs-
bild verändert wird.
(2) Verboten ist insbesondere:
1.  den nach § 2 Abs. 3 geschützten Wurzelbereich durch be-

fahren mit Kraftfahrzeugen, einschl. des Parkens und des 
Abstellens sowie durch Ablagern von Gegenständen, durch 
Aufbringen von Asphalt, beton, Pflaster, wassergebundenen 
Decken oder ähnlichen wasserdurchlässigen Materialien 
oder durch Einbringen von Unterbauten für Oberflächenbe-
festigungen so zu verdichten bzw. abzudichten, dass die Vi-
talität der Gehölze beeinträchtigt wird.

2.  näher als 2 Meter von der Stammbasis nach § 2 geschützter 
Gehölze entfernt Abgrabungen, Ausschachtungen oder Auf-
schüttungen vorzunehmen,

3.  im nach § 2 Absatz 3 geschützten Wurzelbereich oder ober-
irdischen Bereich nach § 2 geschützter Gehölze feste, flüs-
sige oder gasförmige Stoffe auszubringen bzw. freizusetzen, 
welche geeignet sind, das Gehölzwachstum zu gefährden.

4.  an nach § 2 geschützten Gehölzen Werbematerial wie Pla-
kate, Schilder, Hinweistafeln usw. anzukleben, zu nageln, zu 
schrauben oder auf sonstige schädigende Weise anzubrin-
gen,

5.  an nach § 2 geschützten Gehölzen Weidezäune bzw. Halte-
rungen für Weidezäune zu befestigen,

6.  die Rinde nach § 2 geschützter Gehölze abzuschneiden, ab-
zuschälen oder sonst wie zu entfernen,

7.  Kronenschnitte an nach § 2 geschützten Gehölzen vorzu-
nehmen, die das art- oder sortentypische Aussehen verän-
dern,

§ 5 
Ausnahmen

(1) Die Stadt/Gemeinde kann auf Antrag von den Verboten die-
ser Satzung eine Ausnahmegenehmigung erteilen, wenn:
1.  der Eigentümer eines Grundstückes oder ein sonstiger Be-

rechtigter aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verpflichtet ist, nach § 2 geschützte Gehölze zu entfernen, 
zu beeinträchtigen oder ihren Kronenaufbau wesentlich zu 
verändern;

2.  ein geschütztes Gehölz ein anderes wertvolleres Gehölz we-
sentlich beeinträchtigt;

3.  Veränderungen der Fahrbahnbefestigung im Bereich nach 
§ 2 geschützter Standorte aus Sicherheitsgründen vorge-
nommen werden müssen;

(2) Ausnahmegenehmigungen können mit Nebenbestimmungen 
versehen werden.

§ 6 
Befreiungen

(1) Liegen die Voraussetzungen einer Ausnahmegenehmigung 
nicht vor, kann auf Antrag eine Befreiung nach § 67 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) von den Verboten dieser Satzung 
gewährt werden, wenn
1.  dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interes-

ses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, 
notwendig ist oder

2.  die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzu-
mutbaren Belastung führen würde und die Abweichung mit 
den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege ver-
einbar ist.

(2) Befreiungen können mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den.

§ 7 
Zulässige Handlungen

Die §§ 4 bis 6 gelten nicht für:
(1) Ordnungsgemäße und fachgerechte Maßnahmen
1.  zur Pflege und Erhaltung geschützter Gehölze, wie das 

Nachschneiden von Astabbrüchen, Wundpflege, Erzie-
hungsschnitt an Jungbäumen, Schnitt von bestehenden 
Formhecken und Formbäumen,

2.  zur Herstellung des Lichtraumprofils an Wegen, Straßen und 
Schienenwegen sowie des notwendigen Sicherheitsabstan-
des zu Freileitungen. Gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG 
sind diese Schnittmaßnahmen ganzjährig nur zulässig, wenn 
es sich ausschließlich um schonende Form- und Pflege-
schnitt zur Beseitigung des Zuwachses der Bäume handelt 
- alle darüber hinausgehenden Maßnahmen sind nur im Zeit-
raum 01.10. - 28.02. des Folgejahres rechtlich statthaft.

(2) unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmit-
telbaren Gefahr für Personen und Sachen Die Maßnahmen sind 
auf das notwendige, den jeweiligen Umständen angemessene 
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Maß unter Beachtung des Schutzzwecks dieser Satzung zu be-
schränken und der Gemeinde Arzberg unverzüglich anzuzeigen 
und zu begründen. Äußert sich die Gemeinde Arzberg gegen-
über dem Anzeigeerstatter zu der Maßnahme nicht innerhalb 
von 1 Woche nach Eingang der Anzeige mit entsprechender Be-
gründung, so gilt die Zulässigkeit der Maßnahme als festgestellt. 
Die Anwendung von § 10 bleibt unberührt.

§ 8 
Verfahren zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 

nach § 5

(1) Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 5 ist vom 
Eigentümer der nach § 2 geschützten Gehölze oder eines sons-
tigen Berechtigten schriftlich bei der Gemeinde Arzberg zu be-
antragen.
(2) In dem zu begründenden Antrag sind
>  Art (soweit bekannt) und
>  Ausmaße (Stammumfang in Zentimetern, gemessen in ei-

nem Meter Höhe vom Erdboden aus, Höhe und Kronen-
durchmesser) der nach § 2 geschützten Gehölze auf dem 
Grundstück sowie auf einer jeweils 0,5 Meter breiten Fläche 
der Nachbargrundstücke anzugeben und der Standort unter 
Beifügung eines Lageplanes zu beschreiben. Auf einen La-
geplan kann verzichtet werden, wenn der Standort der Ge-
hölze auf andere Art und Weise ausreichend beschrieben ist

(3) Die Gemeinde Arzberg entscheidet über die Anträge nach 
Absatz 1 innerhalb von drei Wochen nach Eingang der vollstän-
digen Unterlagen im Sinne von Absatz 1. Die Genehmigung 
nach § 5 gilt als erteilt, wenn der Antrag nicht innerhalb dieser 
Frist unter Angabe von Gründen abgelehnt wird. Die Frist kann 
einmal angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der 
Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist. In diesem Fall 
erteilt die Gemeinde Arzberg vor Ablauf der Dreiwochenfrist eine 
entsprechend begründete schriftliche Zwischenmitteilung. Auf 
Verlangen wird der Eintritt der Genehmigungsfiktion nach Satz 2 
schriftlich bescheinigt.
(4) Die Gemeinde Arzberg hat die Ausnahmegenehmigung für 
den Zeitraum vom 1. März bis 30. September auszusetzen oder 
sie auf die Zeit vom 1. Oktober bis zum Ende des Monats Fe-
bruar zu befristen. Dies gilt nicht, wenn die Voraussetzungen 
des § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG vorliegen bzw. die Voraus-
setzungen einer beantragten Befreiung nach § 67 BNatSchG 
vom Verbot, Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 30. September 
abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen (§ 39 Abs. 5 Satz 
1 Nr. 2 BNatSchG) gegeben sind, weil zwingende Gründe für 
die Unaufschiebbarkeit der Maßnahme vorliegen. Die Voraus-
setzungen nach Satz 2 müssen durch Angaben im Antrag nach-
gewiesen werden. Die Gemeinde entscheidet im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens über die beantragte Befreiung nach 
§ 67 BNatSchG im Einvernehmen mit der unteren Naturschutz-
behörde.
(4) Für das Verfahren werden keine Kosten erhoben. Die Kos-
tenfreiheit erstreckt sich jedoch nicht auf ein mögliches Wider-
spruchsverfahren.

§ 9 
Verfahren zur Erteilung einer Befreiung nach § 6; 

Sondervorschriften im Baugenehmigungsverfahren

1.  Für das Verfahren zur Erteilung einer Befreiung nach § 6 gel-
ten § 8 Abs. 1 und 3 entsprechend sowie § 53 Abs. 3 Sächs-
NatSchG.

2.  Für dieses Verfahren werden Verwaltungsgebühren entspre-
chend der Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Beilro-
de erhoben.

3.  Sollen im Rahmen von genehmigungsbedürftigen Bauvorha-
ben nach der Sächsischen Bauordnung nach § 2 geschützte 
Gehölze beseitigt, geschädigt oder verändert werden, ist ein 
Antrag auf Befreiung i. S d. § 6 bei der Bauaufsichtsbehörde 
zu stellen. Die Befreiung wird in diesem Fall durch die Bauge-
nehmigung ersetzt. Die Baugenehmigung ist im Einverneh-
men mit der Gemeinde zu erteilen und darf erteilt werden, 

wenn die Voraussetzungen des § 6 vorliegen. Es sind die im 
Baugenehmigungsverfahren geltenden Fristen anzuwenden; 
§ 8 Abs. 2 findet keine Anwendung.

4.  Absatz 3 gilt entsprechend bei Beantragung eines Bauvor-
bescheides, soweit dieser Fragen zum Gehölzschutz bein-
haltet.

5.  Bedarf das Bauvorhaben keiner Baugenehmigung, ist der 
Antrag nach § 6 bei der Gemeinde zu stellen.

 Es gelten § 8 Abs. 1 bis 3 und 5.

§ 10 
Ersatzpflanzungen/Ersatzzahlungen

(1) Werden nach § 2 geschützte Gehölze
1.  entgegen § 4 oder
2.  aufgrund einer Ausnahmegenehmigung nach § 5 oder
3.  aufgrund einer Befreiung nach § 6 oder
4.  entsprechend § 7 Nr. 2 beseitigt oder beschädigt, können 

Ersatzpflanzungen verlangt werden.
(2) Anstelle einer Ersatzpflanzung kann auch die Umpflanzung 
sowie das Wiederaustreibenlassen von regenerierungsfähigen 
Stubben verlangt werden, wenn diese sinnvoll und erforderlich 
erscheinen und dem Verpflichteten zuzumuten sind.
(3) Ersatzpflanzungen sind auf dem von der Veränderung des 
nach § 2 geschützten Gehölzbestandes betroffenen Grundstück 
vorzunehmen. Im Einzelfall können Ersatzpflanzungen auch auf 
einem anderen Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung 
zugelassen werden.
(4) Den Umfang und die Qualität der Ersatzpflanzungen legt die 
Gemeindeverwaltung nach pflichtgemäßem Ermessen auf der 
Grundlage der als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Tabelle 
„Richtwerte zur Festlegung von Ersatzpflanzungen“ fest.
(5) Wachsen die gepflanzten Gehölze nicht an, sind die Ersatz-
pflanzungen zu wiederholen.
(6) Ist eine Ersatzpflanzung ganz oder teilweise nicht möglich, 
kann eine Ersatzzahlung verlangt werden. Die Höhe der Ersatz-
zahlung bemisst sich nach den Kosten für eine Ersatzpflanzung, 
einschließlich der dreijährigen Anwuchspflege, wie sie auf einem 
Grundstück üblicherweise vorgenommen wird. Die Zahlung ist 
an die Gemeinde Beilrode zu entrichten und wird zweckgebun-
den verwendet.
(7) Zur Ersatzpflanzung bzw. Ersatzzahlung ist der Verursacher 
verpflichtet. Verursacher ist. wer Handlungen entgegen § 4 vor-
nimmt oder eine Ausnahmegenehmigung nach § 5 bzw. eine 
Befreiung nach § 6 erhalten hat.
(8) Muss ein nach § 2 geschütztes Gehölz aufgrund von Beschä-
digungen und dem daraus resultierenden Verlust an Lebenskraft 
(ausgenommen sind abgestorbene Bäume auf mit Gebäuden 
bebauten Grundstücken) beseitigt werden, kann die Stadt/Ge-
meinde den Verursacher zur Ersatzpflanzung oder zweckgebun-
denen Ersatzzahlung verpflichten.
(9) Der Vollzug der Erstpflanzung ist der Gemeindeverwaltung 
schriftlich anzuzeigen.
(10) Die Anordnung von Ersatzzahlungen lässt die Anwendung 
des § 12 unberührt.

§ 11 
Betreten von Grundstücken

Bedienstete oder Beauftragte der Gemeinde sind zum Zwecke 
der Durchführung dieser Satzung unter den Voraussetzungen 
des § 54 Abs. 2 SächsNatSchG berechtigt, Grundstücke zu be-
treten.

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Absatz 1 Nr. 1 Sächs-
NatSchG handelt, wer unbefugt vorsätzlich oder fahrlässig ent-
gegen § 4 nach § 2 geschützte Gehölze beseitigt oder Handlun-
gen vornimmt, die zur Zerstörung, Beschädigung oder die zu 
einer wesentlichen Veränderung ihres Aufbaus führen können.
Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Absatz 1 Nr. 1 SächsNatSchG 
handelt insbesondere, wer unbefugt vorsätzlich oder fahrlässig:
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1. entgegen § 4 Absatz 2 Nr. 1 den nach § 2 Absatz 3 geschütz-
ten Wurzelbereich durch Befahren mit Kraftfahrzeugen ein-
schließlich des Parkens und des Abstellens sowie durch 
Ablagern von Gegenständen, durch Aufbringen von Asphalt, 
Beton, Pflaster, wassergebundenen Decken oder ähnlichen 
wasserundurchlässigen Materialien oder durch Einbringen 
von Unterbauten für Oberflächenbefestigungen so verdich-
tet bzw. abdichtet, dass die Vitalität der Gehölze beeinträch-
tigt wird,

2. entgegen § 4 Absatz 2 Nr. 2 näher als 2 Meter von der 
Stammbasis nach § 2 geschützter Gehölze entfernt Abgra-
bungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen vornimmt.

3.  im Sinne nach § 2 Absatz 3 geschützten Wurzelbereich oder 
oberirdischen Bereich nach § 2 geschützter Gehölze feste, 
flüssige oder gasförmige Stoffe ausbringt bzw. freisetzt, wel-
che geeignet sind, das Gehölzwachstum zu gefährden,

4.  an nach § 2 geschützten Gehölzen Werbematerial wie Pla-
kate, Schilder, Hinweistafeln usw anklebt, nagelt, schraubt 
oder auf sonstige schädigende Weise anbringt,

5.  an nach § 2 geschützten Gehölzen Weidezäune bzw. Halte-
rungen für Weidezäune befestigt,

6.  die Rinde nach § 2 geschützter Gehölze abschneidet, ab-
schält oder sonst wie entfernt,

7.  an nach § 2 geschützten Gehölzen Kronenschnitte vornimmt, 
die das art- oder sortentypische Aussehen verändern,

(2) Unbefugt im Sinne von Absatz 1 handelt, wer nicht über die 
erforderliche Ausnahmegenehmigung, Befreiung oder Gestat-
tung verfügt und sich auch nicht auf einen sonstigen Rechtferti-
gungsgrund (insbesondere nach § 7 Nr. 2) berufen kann.
(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Absatz 1 Nr. 1 Sächs-
NatSchG handelt des Weiteren, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
1.  seiner Anzeigepflicht gemäß § 7 Nr. 2 Satz 2 nicht oder nicht 

fristgerecht nachkommt,
2.  auf Grundlage von § 10 angeordnete Ersatzpflanzungen bzw 

Ersatzzahlungen oder Sanierungsmaßnahmen nicht, nicht 
fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß durchführt,

3.  den mit einer Ausnahmegenehmigung nach § 5 Abs. 2 oder 
einer Befreiung nach § 6 Abs. 2 i V. m. § 67 Abs 3 Satz 1 
BNatSchG verbundenen Nebenbestimmungen nicht, nicht 
fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß nachkommt,

4. einem Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde entge-
gen § 11 den Zutritt auf seinem Grundstück verweigert.

(4) Ordnungswidrigkeiten können mit einem Bußgeld in Höhe 
von bis zu EUR 50.000 geahndet werden

§ 13 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Arz-
berg vom 17.01.2006 außer Kraft
Ausgefertigt am 14.12.11

Hartmut Krieg

Bürgermeister

Gemeinde Arzberg 
Gehölzschutzsatzung / Anlage zu § 10

Für Ersatzpflanzungen gelten folgende Festlegungen

1. Anzahl
Stammumfang bei Bestandsminderung 
30-50 cm  >50-100 cm >100-150 cm  >150-220 cm >220 cm

Anzahl u. Klasse des Ersatzes 
3 x A 3 x B 3 x C 3 x D 3 x E

2. Pflanzgröße
Pflanzenklasse zu verwendende Pflanzengröße
A Heister bis 3 m Höhe
B Hochstamm, Stammumfang  8 - 14 cm
C Hochstamm, Stammumfang  14 - 20 cm
D Hochstamm, Stammumfang  20 - 30 cm
E Solitär, Stammumfang 30 - 50 cm
Großsträucher und Hecken sind durch einfache Ersatzpflanzung 
von mittlerer Baumschulqualität zu ersetzen.

3. Pflanzzeit
Die Pflanzung ist in der Regel zeitnah zur Fällung vorzunehmen, 
spätestens innerhalb der Pflanzperiode im Herbst, die der Be-
seitigung als nächste folgt.

Herzlichen Glückwunsch  

den Jubilaren  

in der Gemeinde Arzberg!

am 01.02. Herrn Walter Janikulla zum 92. Geburtstag
 in Triestewitz
am 01.02. Frau Waltraud Fischer zum 76. Geburtstag
 in Tauschwitz
am 01.02. Frau Gerda Braun zum 72. Geburtstag
 in Piestel
am 02.02. Frau Ingrid Langbein zum 81. Geburtstag
 in Adelwitz
am 04.02. Herrn Rudolf Komitsch zum 77. Geburtstag
 in Arzberg
am 07.02. Herrn Karl Riedel zum 74. Geburtstag
 in Arzberg
am 08.02. Frau Gertrud Brauer zum 87. Geburtstag
 in Adelwitz
am 09.02. Herrn Werner Doose zum 83. Geburtstag
 in Köllitzsch
am 10.02. Frau Lina Krüger zum 84. Geburtstag
 in Stehla
am 10.02. Frau Herta Martsch zum 84. Geburtstag
 in Nichtewitz
am 10.02. Herrn Friedrich Besler zum 81. Geburtstag
 in Arzberg
am 10.02. Frau Rosalinde Müller zum 80. Geburtstag
 in Köllitzsch
am 12.02. Herrn Rudi Heinze zum 83. Geburtstag
 in Arzberg
am 13.02. Frau Waltraud Bennewitz zum 84. Geburtstag
 in Blumberg
am 13.02. Frau Margarete Besler zum 82. Geburtstag
 in Arzberg
am 17.02. Herrn Egon Schulze zum 83. Geburtstag
 in Heidehäuser
am 18.02. Frau Anny Voigt zum 86. Geburtstag
 in Blumberg
am 18.02. Frau Jutta Kobelt zum 71. Geburtstag
 in Triestewitz
am 20.02. Frau Elfriede Krolop zum 83. Geburtstag
 in Arzberg
am 20.02. Herrn Helmut Kanitz zum 77. Geburtstag
 in Arzberg
am 23.02. Frau Ruth Zöller zum 76. Geburtstag
 in Stehla
am 24.02. Frau Helga Holz zum 74. Geburtstag
 in Köllitzsch
am 26.02. Herrn Günter Jöhr zum 72. Geburtstag
 in Piestel
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Die Jüngsten des SV Arzberg zeigten was 

sie drauf haben

Eindrücke von der sportlichen Weihnachtsfeier der 

Kindersportgruppe Sport für Kids

Seit April 2011 gibt es sie nun schon - die Kindersportgruppe 
Sport für Kids des SV Arzberg. Den Abschluss des Sportjahres 
2011 feierten die Kinder in Form einer sportlichen Weihnachts-
feier, bei der unsere Kids in den Wettbewerben Torwandschie-
ßen, Ballzielwurf und Tischtennisball-Jonglieren zeigen konnten, 
was sie im Laufe des Jahres gelernt und trainiert hatten. 

In diesen Einzelwettbewerben konnten die Kinder entsprechend 
ihrer Altersstufe Punkte sammeln, wobei Max Gehrmann aus 
Arzberg an diesem Tag mit 8 Punkten als Bester abschnitt. 

Um die Plätze 2 und 3 zu ermitteln, mussten sich die Sportfreun-
de Kim-Luisa Lange, Anna Kanitz (beide Nichtewitz) und Denise 
Gabbe-Bockner (Arzberg) nochmals im Tischtennis-Jonglieren 
beweisen. Alle 3 hatten insgesamt 7 Punkte erreicht und traten 
nun im direkten Vergleich gegeneinander an. 

Angefeuert vom Rest der Kinder, konnte Kim den Ball am längs-
ten in der Luft behalten und wurde folglich zweite. Auf den Plät-
zen 3 und 4 folgten Denis und Anna.

Dank der materiellen und finanziellen Unterstützung durch das 
Autohaus Procopius aus Herzberg und Elsterwerda, der Spar-
kasse Leipzig und dem SV Arzberg konnten die Wettbewerbe 
in weihnachtlicher Atmosphäre mit Kinderpunsch und Pfeffer-
kuchen aber auch Obst, Getränken und kleinen Preisen für die 
Kinder stattfinden. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für diese Unterstüt-
zung.

Die anwesenden Kinder waren sich einig: „So etwas können wir 
ruhig öfter machen!“ Alle Kinder sind herzlich dazu eingeladen 
bis zu drei Mal kostenfrei und unverbindlich zur Probe mit zu 
trainieren. 

Die Kinder der 1. Klasse können mit dem Komm!Pass, welcher 
durch die Grundschulen vor den Winterferien 2012 ausgegeben 
wird, im gesamten Jahr 2012 kostenlos bei uns Sport zu treiben.

Der Vorstand des SV Arzberg bedankt sich allen Vereinsmitglie-
dern, die unsere Sportgruppe im Jahr 2011 als Übungsleiter eh-
renamtlich betreut haben.

SV Arzberg e. V.

Ansetzungen Tischtennis: Februar 2012

2. Bezirksliga Staffel 2

Sa., 04.02.
15 Uhr  SV Arzberg I - SV Geithain I
Sa., 25.02.
15 Uhr  Leutzscher Füchse V - SV Arzberg I
Kreisklasse Ost

Fr., 03.02.
19.30 Uhr  SSV Torgau III - SV Arzberg II
Ergebnisdienst:

SV Arzberg I - Rotation Süd Leipzig IV  12 : 3
Telekom Oschatz II - SV Arzberg I  9 : 6

SV Arzberg 

Sport für Kids

Trainingsplan Januar 2012

Montag, 06.02.2012

17.00 - 18.30 Uhr Hallenfußball

 Treffpunkt: Rosenholzhalle
 (Bitte Hallenschuhe mitbringen)
13.02. - 25.02. Winterferien

Montag, 27.02.2012

17.00 - 18.30 Uhr Ballspiele

 Treffpunkt: Rosenholzhalle
 (Bitte Hallenschuhe mitbringen)
Schöne Winterferien 2012 wünschen eure Übungsleiter vom SV Arz-
berg.
Alle Kinder der 1. Klasse, welche die Jahresmitgliedschaft über 
den KOMM!Pass erwerben möchten, geben diesen Gutschein 
bitte zum Training am 27.02. beim Übungsleiter ab.

Aktuelle Infos:  www.sv-arzberg.de

Kontakt:  sport4kids@sv-arzberg.de

Auf geht‘s zur ...

12. Arzberger Faschingsfete
am:  28. Januar 2012 

ab:  20 Uhr

 (Einlass ab 19.30 Uhr) 

mit der Diskothek „Atlantis“ in die 
Rosenholzhalle in Arzberg.
Die Karten erhalten Sie im Vorver-
kauf zu je 5,50 € 
(ab 09.01. bis 27.01.2012) bei
Herrn Eberhard Menzel

dem Frisörsalon Grabein und
dem Bestellcenter Pohl in Arzberg 
oder zu je 6,00 € an der Abendkasse.

Die Cocktailbar mixt wieder leckere Getränke. Für das leib-
liche Wohl ist gesorgt. Die originellsten Kostüme werden 
wieder prämiert. Die Faschingsfete wird unterstützt vom 
Intersport Profimarkt (Leipzig), vom Haarstudio König (Arz-
berg), von der Fußpflege Antje Romanschek (Arzberg) und 
der Holzkunst Scholz (Blumberg).
Lassen Sie sich überraschen ....

Ihr SV Arzberg e .V.
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Mitteilung des Sportvereins „Blau-Weiß“ 
Blumberg e. V.

Termine 2012

Der Sportverein führt sein Osterfeuer 2012 am Ostersamstag, dem 
7. April ab 19:30 Uhr durch. Unser diesjähriges 20. (!!!) Vereins-
Sportfest wird am Freitag, dem 6. Juli um 18:30 Uhr mit einem 
Festumzug und einem Fußballspiel eröffnet. Am Samstag, dem 
7. Juli, stehen ein Volleyballturnier, ein großes Kinderprogramm und 
unser Sportfestball (ab 20 Uhr) mit tollen Highlights auf dem Pro-
gramm. Für den Ausklang am Sonntag sorgen unsere Kameraden 
der FFW Blumberg und ein zünftiger Frühschoppen mit Live-Musik.
Zu beiden Veranstaltungen lädt der SV „Blau-Weiß“ Blumberg 
die Einwohner unseres Dorfes und Umgebung recht herzlich 
auf das Sportplatzgelände in Blumberg ein. In gewohnter Weise 
erfolgt die Bekanntgabe der näheren Umstände und Hinweise 
zeitnah durch entsprechende Postwurfsendungen im Ortsteil 
Blumberg. Die Veröffentlichung des Sportfestprogramms erfolgt 
analog über das hiesige Amtsblatt.
An die Mitglieder: Die Gesamtmitgliederversammlung des SV 
Blau-Weiß Blumberg e. V. findet am Freitag, dem 27. Januar 
2012, ab 19 Uhr in der Alten Schule in Blumberg statt.

Starke Leistung für jedes Alter

O-M-A-Monatsplan Februar 2012
Mittwoch 01.02.2012
14.00 Uhr  Kreativzirkel
Donnerstag 02.02.2012 
14.30 Uhr  Kaffeeklatsch
Montag 06.02.2012 
13.00 Uhr  AG Kochen und Backen (Jüngere Gruppe)
Dienstag 07.02.2012
14.00 Uhr  Malen in der Pfarrstraße
18.00 Uhr  Schulkonferenz, anschließend Gemeinderatssit-

zung
 Beide Veranstaltungen sind öffentlich! 
Mittwoch 08.02.2012
14.00 Uhr  Kreativzirkel
Donnerstag 09.02.2012 
14.30 Uhr  Kaffeeklatsch
17.00 Uhr  Info-Gespräch mit Arbeit & Bildung Torgau Thema: 

Bundesfreiwilligendienst (Für Vereine, Institutio-
nen und alle Interessierten) 

Freitag, 11.02.2012
18.00 Uhr Mediterranes Essen mit Manfred Salzer (Französi-

sches im O-M-A: leicht & bekömmlich)
Dienstag 14.02.2012
09.00 Uhr  Arbeitsberatung
10.00 Uhr  Krabbelgruppe
Mittwoch, 15.02.2012
14.00 Uhr  Kreativzirkel
Donnerstag, 16.02.2012
14.30 Uhr  Hausfasching (Bitte Voranmeldung)
Freitag, 17.02.2012
18.00 Uhr  Spieleabend im O-M-A
Samstag, 18.02.2012 
08.30 Uhr  Lehrgang Kettensäge (Bitte Voranmeldung)
Montag, 20.02.2012
14.00 Uhr  AG Kochen und Backen (Ältere Gruppe)
Dienstag, 21.02.2012 
09.30 Uhr  Pfannkuchenessen im O-M-A
14.00 Uhr  Spielenachmittag: Rommee und Brettspiele
19.00 Uhr  Frauenstammtisch

Mittwoch, 22.02.2012
14.00 Uhr  Kreativzirkel
Donnerstag, 23.02.2012
14.30 Uhr  Thematischer Kaffeeklatsch:
 Informationen zur künftigen Rentenbesteuerung
 (Gast: Frau Annett Gabbe)
Montag, 27.02.2012
13.00 Uhr  AG Kochen und Backen
Dienstag, 28.02.2012
10.00 Uhr  Krabbelgruppe
14.00 Uhr  Malen in der Pfarrstraße
Mittwoch, 29.02.2012
14.00 Uhr  Kreativzirkel
Ostelbisches MGH Arzberg (O-M-A)
Haus I: (Offener Treff) Straße der Jugend 1/Fon: 03 42 22/4 80 08
Haus II: (Nähstube, Büro) Pfarrstraße 15/Fon: 03 42 22/4 80 04
E- Mail: o-m-a@ostelbien.de oder info@ostelbien.de

Wichtige Informationen und Neuigkeiten  
aus dem O-M-A

1. Einladung für interessierte Mitfahrer
Das Ostelbische Mehrgenerationenhaus Arzberg und Schmidt-
Reisen Döbrichau laden hiermit ein zur Frauentagsfahrt am 
Mittwoch 14.03.2012. Es geht nach Jeßnitz zur singenden Wir-
tin. Weiter im Programm: Mittagessen, musikalische Unterhal-
tung mit Schlagersängerin Angela Novotny, Tanzmusik, Über-
raschung, Kaffeegedeck zum Preis von 42,00 €. Anmeldung, 
Buchung bis spätestens 10.02.2012 im O-M-A oder Liste „Mar-
kant“

2. Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis
in Zusammenarbeit mit dem Landschaftpflegeverband (LPV) Tor-
gau-Oschatz. Am 03.03.2012 findet von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
ein Seminar zum Obstbaumschnitt mit Frau Uta Schmidt, Gar-
tenberaterin, aus Oschatz statt. Treffpunkt ist das Ostelbische 
Mehrgenerationenhaus Arzberg Straße der Jugend 1. Parkplätze 
am Haus vorhanden. Die praktischen Vorführungen und Übun-
gen werden in der Gartensparte „1. Mai“ Arzberg, Gartenstraße 
durchgeführt. Für die Veranstaltung wird ein Teilnehmerpreis von 
10,00 € erhoben. Auf Wunsch ist eine Imbissversorgung mög-
lich. Anmeldung bis spätestens 24.02.2012

3. Neuer Lehrgang Kettensäge
Für den 18.02.2012 planen wir erneut einen Lehrgang zum sach-
gerechten Umgang mit der Kettensäge. Besonders geeignet für 
Selbstwerber von Brennholz. Wir bitten hiermit ab sofort um An-
meldungen über die angegebenen Verbindungen, (siehe unten) 
Treffpunkt ist 08.30 Uhr am MGH Arzberg, Straße der Jugend 
1. Nach dem theoretischen Teil gibt es einen Imbiss. Anschlie-
ßend finden die praktischen Unterweisungen und Übungen im 
Wald statt. Bitte Arbeitssachen, Schnittschutzkleidung, Helm, 
Kettensäge (soweit vorhanden) mitbringen. Ansonsten steht 
Leihmaterial zur Verfügung.

4. Hausfasching am 16.02.2012 ab 14.30 Uhr
Bitte Anmeldungen ab sofort im O-M-A

5. Frauentagsfeier 2012
Am 09.03.2012 ist die Frauentagsfeier 2012 geplant. Um Voran-
meldung wird hiermit gebeten bis zum 20.02.2012 (Rosenmon-
tag). Bitte 10,00 € einplanen. Wir bitten darum, ein Kaffeegedeck 
und ein Glas mitzubringen und planen diesen Ablauf:

15.00 Uhr  Kaffeetafel
16.00 Uhr  Kulturprogramm und Musik
18.30 Uhr  Abendessen

O-M-A-Team
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Öffentliche Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Diens-
tag, dem 21.02.2012, um 19.00 Uhr im Vereinshaus „Zum Alten 
Konsum“, Teichstraße 15 in 04886 Beilrode OT Rosenfeld statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1.  Begrüßung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-

schlussfähigkeit
3.  Hinweis auf die Befangenheit gemäß § 20 SächsGemO
4.  Kontrolle der Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates 

am 17.01.2012 und Bestimmung der Gemeinderäte zur Un-
terzeichnung der Niederschrift

5.  Feststellung der Jahresrechnung 2010 der ehemaligen Ge-
meinde Großtreben-Zwethau

 - Beratung und Beschlussfassung -
6.  Haushaltsplan 2012
 - 1. Beratung -
7.  Bauangelegenheiten
8.  Liegenschaften
 - Verzicht Vorkaufsrecht
9.  Sonstiges
10. Bürgerfragestunde

Nichtöffentlicher Teil
Zum öffentlichen Teil sind alle interessierten Bürger recht herz-
lich eingeladen.
Heike Schmidt
Bürgermeisterin

Informationen aus der Gemeinderatssitzung 
am 14.12.2011

-  Im TOP 5 stellte der Gemeinderat die Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2010 der (ehemaligen) Gemeinde Beilrode fest.

-  Folgende Verzichte auf das Vorkaufsrecht wurden im TOP 9 
bestätigt:

 a)  Eheleute Andreas und Christine Mitternacht (Verkäufer) 
und Frau Marcela Kaiser (Käufer)

 b)  Frau Bärbel Thier (Verkäufer) und den Eheleuten Sebastian 
und Anika Pankow (Verkäufer)

 c)  Frau Lina Rydzy, Frau Renate Greul, Frau Gudrun Zeuner, 
Herrn Gerd Rydzy (Verkäufer) und Frau Heide Wählte (Käufer)

 d)  Herr Markus Mitrenga (Verkäufer) und Firma Team-Palet-
tenlogistik GmbH (Käufer)

 e)  Eheleute Walter und Lisa Reihsig (Verkäufer) und Herrn 
Axel Rabe (Käufer)

Im geschlossenen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst, die 
hiermit bekannt gegeben werden:
-  Der Gemeinderat Beilrode fasste den Beschluss, die Ver-

pachtung des Flurstückes 93 der Flur 1 der Gemarkung 
Zwethau generell abzulehnen.

-  Weiterhin beschloss der Gemeinderat, den Erwerb der o. g. 
Flurstücke ab. Sie befürwortet den Erwerb durch den SV 
Zwethau e. V.

Termine Sprechstunden Bürgermeisterin 
in den Ortsteilen

1. Halbjahr 2012
Februar
14.02.2012
15.00 - 16.30 Uhr  Dautzschen  Bürgerhaus
28.02.2012
16.00 - 17.30 Uhr  Dautzschen  Bürgerhaus
17.45 - 18.15 Uhr  Rosenfeld Alter Konsum
18.30 - 19.00 Uhr  Döbrichau Dorfgemeinschaftshaus
März
15.03.2012
14.00 - 15.30 Uhr Dautzschen Bürgerhaus
27.03.2012
15.00 - 16.30 Uhr Dautzschen Bürgerhaus
16.45 - 17.15 Uhr Rosenfeld Alter Konsum
17.30 - 18.00 Uhr Döbrichau Dorfgemeinschaftshaus
April
12.04.2012
14.00 - 15.30 Uhr Dautzschen Bürgerhaus
24.04.2012
16.00 - 17.30 Uhr Dautzschen Bürgerhaus
17.45 - 18.15 Uhr Rosenfeld Alter Konsum
18.30 - 19.00 Uhr Döbrichau  Dorfgemeinschaftshaus 
Mai
08.05.2012
16.00 - 17.30 Uhr Dautzschen Bürgerhaus
22.05.2012
16.00 - 17.30 Uhr Dautzschen  Bürgerhaus
17.45 - 18.15 Uhr Rosenfeld Alter Konsum
18.30 - 19.00 Uhr Döbrichau Dorfgemeinschaftshaus
Juni
12.06.2012
16.00 - 17.30 Uhr Dautzschen  Bürgerhaus
26.06.2012
16.00 - 17.30 Uhr Dautzschen Bürgerhaus
17.45 - 18.15 Uhr Rosenfeld Alter Konsum
18.30 - 19.00 Uhr Döbrichau Dorfgemeinschaftshaus

Sprechstunde Friedensrichterin
14.02.2012
17.00 - 18.00 Uhr  Beilrode  Gemeindeverwaltung
15.05.2012
17.00 - 18.00 Uhr Dautzschen  Bürgerhaus
04.09.2012
17.00 - 18.00 Uhr Döbrichau  Dorfgemeinschaftshaus

AMTSBLÄTTER BEILAGEN BROSCHÜRE N
PROSPEKTE Z EITUNGEN AMTSBLÄTTER
BEILAGEN BROSCHÜREN PROSPEKTE
ZEITUNGEN A MTSBLÄTTER B EILAGE N
BROSCHÜREN PROSPEKTE Z EITUNGEN
AMTSBLÄTTER BEILAGEN BROSCHÜRE N
PROSPEKTE Z EITUNGEN AMTSBLÄTTER
BEILAGEN BROSCHÜREN PROSPEKT E

Fragen zurWerbung?

Ihre Anzeigenfachberaterin

Dagmar Schaaf
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Telefon/Telefax: 03 42 95/7 25 88
Funk: 01 71/4 14 40 32

dagmar.schaaf@wittich-herzberg.de w
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Programm des Vorstandes der Ortsgruppe 
der Volkssolidarität Beilrode

Monat Februar 2012

Mittwoch, 01.02.2012
14.00 Uhr Rommee im Seniorentreff
Donnerstag, 02.02.2012
Achtung ab 14.00 Uhr findet im Seniorentreff bereits die 
Kassiererversammlung, welche erst für den 09.02.2012 ge-
plant war, gemeinsam mit Vertreter der ERGO-Versicherung 
(Hamburg-Mannheimer) zur Information und Terminabsprache 
statt.
Sonnabend, 04.02.2012
Ab 14.00 Uhr findet erstmals der Seniorenfasching in der 
Ostelbienhalle statt (Kartenvorverkauf bei Familie Scheibe).
Montag, 06.02.2012
ab 14.00 Uhr  Skatspiel der Herren und gleichzeitig ab 14.00 Uhr 

Sitztanz nach Musik im Seniorentreff
Dienstag, 07.02.2012
14.00 Uhr Chor im Seniorentreff
15.30 Uhr Sport in der Ostelbienhalle mit Frau Oehmigen - 

Osteoporose
Mittwoch, 08.02.2012
14.00 Uhr Rommee im Seniorentreff
Donnerstag, 09.02.2012
Abfahrt 8.40 Uhr nach Bad Liebenwerda, Seniorenschwimmen
Montag, 13.02.2012
14.00 Uhr Skatspiel der Herren
Dienstag, 14.02.2012
14.00 Uhr Chor im Seniorentreff
15.30 Uhr Seniorentanz in der Ostelbienhalle
Mittwoch, 15.02.2012
14.00 Uhr Rommee im Seniorentreff
Donnerstag, 16.02.2012
14.00 Uhr Gedächtnistraining im Seniorentreff
Montag, 20.02.2012
14.00 Uhr Skatspiel der Herren, gleichzeitig Sitztanz ab 

14.00 Uhr im Seniorentreff nach Musik
Dienstag, 21.02.2012
14.00 Uhr Chor im Seniorentreff
15.30 Uhr Sport in der Ostelbienhalle
Mittwoch, 22.02.2012
14.00 Uhr Rommee im Seniorentreff
Donnerstag, 23.02.2012
14.00 Uhr Vortrag der Verkehrswacht Torgau zum 1. Seminar 

über wichtige neue Bestimmungen im Straßenver-
kehr.

 Alle interessierten Senioren, Hausfrauen und Ver-
kehrsteilnehmer mit Auto und Fahrrad sind zur 
Gesprächsinformation eingeladen. 

 Referent: Herr Uwe Reichenbach
Montag, 27.02.2012
14.00 Uhr Skatspiel der Herren
Dienstag, 28.02.2012
14.00 Uhr Chor im Seniorentreff
15.30 Uhr Seniorentanz in der Ostelbienhalle
Mittwoch, 29.02.2012
14.00 Uhr Rommee im Seniorentreff

Der Vorstand

Wichtige Vorinformationen Februar/März/April 2012

Donnerstag, 02.02.2012 - Zur Kassiererbesprechung kann ab 
14.00 Uhr von Frau Elfi Zintl, Vertreterin der ERGO-Versicherung 
(ehemals Hamburg-Mannheimer), nach einem Kurzvortrag über 
Veränderungen Terminvereinbarungen getroffen werden.
Am Donnerstag, dem 09.02.2012, besteht wieder die Möglich-
keit, mit nach Bad Liebenwerda ins Wonnemar zum Senioren-
schwimmen zu fahren. Abfahrt ab Beilrode 8.50 Uhr ab Schule 
und Abzweig Graditzer Straße 9.00 Uhr, Preis pro Person 20,- 
Euro. Bitte im Seniorentreff melden.
Ab sofort werden im Seniorentreff die Anmeldungen für die 
Frauentagsveranstaltung am 09.03.2012 in der Ostelbienhalle, 
um eine gute Vorbereitung zu sichern, eingetragen.
Am Sonnabend, dem 17.03.2012, ist wieder vom Heimatverein 
das Chorkonzert des Männerchores von Torgau und dem Ju-
gendchor aus Wernigerode in der Ostelbienhalle.
Mittwoch, 14.03.2012, 42. offenes Rommee-Turnier für Ostelbien 
in der Gaststätte zur Tanne ab 14.00 Uhr
Die Geburtstagsfeier für die Jubilare der Monate Jan./Febr./
März 2012 wird voraussichtlich am 5. April 2012 nach Abspra-
che mit den Kassierern stattfinden. Die Einladungen dazu wer-
den rechtzeitig überreicht.
Bitte informieren Sie sich über die Möglichkeit des betreuten 
Wohnens in Beilrode. Meldung auch im Seniorentreff.

Karnevalshochburg Beilrode 
 lädt zur 59. Saison

Die 59. und damit letzte Saison vor dem großen Jubiläum des 
BKC’s startet unter der Herrschaft des diesjährigen Prinzenpaa-
res Prinz Enrico I. & seiner Lieblichkeit Prinzessin Annekathrin I.
Diese Beiden konnten sich bei der Wahl zum Prinzenpaar, die 
zur allseits gelungenen Auftaktveranstaltung im November 2011 
stattfand, durchsetzen.
Die Vorbereitungen für die sechs Veranstaltungen der Saison lau-
fen auf Hochtouren, die Mitglieder des BKC basteln, hämmern und 
bauen letzte Kulissen, Tänze werden geprobt, die Musik geschnit-
ten und das Motto „Schnell, laut, fetzig - immer näher rückt die 
60!“ lässt schon so einiges erahnen. Doch bevor die Veranstaltun-
gen starten, wird erst einmal am 28.01. durch den Ort gezogen und 
die Einwohner und Fans auf die kommende närrische Zeit hinge-
wiesen. Als Dankeschön für diese „Erinnerung“ erhalten die Narren 
kleine Gaben von den Beilrodern. Vielen Dank jetzt schon an alle, 
die die Zempersleut´ in jedem Jahr unterstützen.
In diesem Jahr startet der BKC seine Veranstaltungen mit dem Seni-
orenfasching am 04.02., welcher erstmals an einem Samstag statt-
findet. Ab 14.00 Uhr können alle faschingsbegeisterten Senioren 
bei Kaffee und Kuchen oder einem kleinem Imbiss das komplette 
Programm des BKC genießen. Wie gehabt wird auch in diesem Jahr 
wieder ein Bustransfer von Schmidt-Reisen organisiert, der gern von 
allen Auswärtigen genutzt werden kann. Nähere Informationen dazu 
erhalten Sie unter der Telefonnummer: 035365 40920.
Gleich einen Tag später, am 05.02. kommen die Jüngsten zum 
Kinderfasching auf ihre Kosten. Ab 14.30 Uhr können sich die 
Kids am kleinen Programm der Karnevalisten erfreuen und bei 
Tanz, Spiel und Spaß so richtig austoben. Die Schminkecke, die 
nicht nur bei den Kindern super ankommt, wird natürlich auch 
wieder eingerichtet sein. Am Ende der Veranstaltung bekommt 
jedes Kind traditionell seinen Pfannkuchen für den Nachhause-
weg. Übrigens: der Eintritt für Kinder ist wie immer frei. 
Am 11.02. ist das närrische Publikum zur Großen Prunksitzung 
mit Live-Musik in die Beilroder Ostelbienhalle geladen. Hier wird 
bis in die frühen Morgenstunden bei Party-Musik von Hand ge-
feiert, getanzt und gelacht. 
Die 11. Weiberfastnacht am 16.02. hält wieder jede Menge 
Überraschungen bereit. Unter dem Motto: „Auf nach Holly-
wood“ sind alle Party-Girls und Weiber des Narrenlandes einge-
laden, sich passend oder kreativ zum Thema zu verkleiden und 
Spaß zu haben.
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Zahlreiche Besucher werden zum alljährlichen Hauptabend am 
18.02. in der Ostelbienhalle erwartet. Dieses Event hat schon 
fast „Mega-Klassentreffen“-Charakter und ist ein Muss für alle. 
Kleiner Tipp: Rechtzeitig Eintrittskarten (unter 01 74/5 42 80 01) 
besorgen!!! 
Beim jährlichen Straßenumzug in Leipzig dürfen die Blau-Wei-
ßen am Faschingssonntag natürlich nicht fehlen. 
Nach der traditionellen „Schweinekopf-Sitzung“ am Vormittag 
des Rosenmontags am 20.02. öffnen sich die Pforten der Ostel-
bienhalle ein letztes Mal in der 59. Saison für das närrische Pu-
blikum. Nach Bekanntgabe des Rosenmontagspaares wird das 
Programm zum Rosenmontagsball ein letztes Mal aufgeführt 
und mit viel Beifall und der ein oder anderen Zugabe und Impro-
visation gebührend verabschiedet. Um Mitternacht wird dann 
symbolisch mit der Beerdigung des Prinzen auch die 59. Saison 
des BKC zu Grabe getragen.
Die ca. 70 Mitglieder des Traditionsvereins freuen sich auf recht 
viele kostümierte Besucher zu ihren Veranstaltungen und bedan-
ken sich für die Unterstützung bei allen Sponsoren und Helfern.
Mit Schwung - hinein!
Noch ein Termin, den sich schon jetzt jeder vormerken soll-
te: am 19. Januar 2013 findet in Beilrode ein großer Festum-
zug anlässlich der 60. Saison des BKC statt.

Termine des Beilroder Karnevalsclubs in seiner 59. Saison:

28.01.2012 ab 10.00 Uhr Zempern in Beilrode
04.02.2012 14.00 Uhr Seniorenfasching (zum ersten Mal 

samstags!)
05.02.2012 14.30 Uhr Kinderfasching
11.02.2012 19.59 Uhr Große Prunksitzung mit Live-Mu-

sik
16.02.2012 19.59 Uhr Weiberfastnacht
18.02.2012 19.59 Uhr Hauptabend
20.02.2012 19.59 Uhr Rosenmontagsball
19.01.2013  Großer Festumzug anlässlich 

der 60. Saison

Alle Veranstaltungen finden in der Ostelbienhalle Beilrode statt.
Ticket-Hotline: 01 74/5 42 80 01

www.beilroderkarnevalsclub.de

Am 11.11. erkämpften die Gardisten den Rathausschlüssel er-

folgreich von Bürgermeisterin Heike Schmidt.

Präsident Uwe Wilsch übernimmt die Regierung

Die Gardelerchen des Beilroder Karnevalsclubs

Funken und Gardisten beim Marschtanz

Blitze-Blau-Musike: Ein fester Bestandteil des Programms des 

BKC

Prinz Enrico I. & seine Lieblichkeit Prinzessin Annekathrin I.
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FSV Beilrode 09 e. V.

Herzlichen Glückwunsch unseren  
Geburtstagskindern

Februar
02.02. Andreas Wenzel
03.02. Sebastian Mieskes
05.02. Christian Kuschel
09.02. Walter Fröhlich
14.02. Niklas Förster
16.02. Steven Kralle
18.02. Max Goßmann
19.02. Ronny Täsch
21.02. Fabian Stieler
23.02. Robert Wehlitz
27.02. Harald
 Rothe-Majatschek
27.02. Ricardo-
 Oliver Schmidt

Blutspende
Der Vorstand des Feuerwehrförderverein Beilrode e.V. und der 
Blutspendedienst Ost wünscht allen ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr. Auch in diesem Jahr führen wir mit dem DRK Blut-
spendedienst Ost unsere Blutspendeaktionen in den Räumen 
der FFw Beilrode durch.
Termine:
11.02.2012 von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr
12.05.2012 von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr
25.08.2012 von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr
24.11.2012 von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr
Wir würden uns freuen wenn Sie diese Termine war nehmen.
Als Blutspender beim DRK haben Sie die Möglichkeit, Hilfsbe-
dürftigen etwas Einzigartiges zu geben, das nicht mit Geld oder 
Zeit aufzuwiegen ist, nämlich einen halben Liter Ihres Blutes.
Wir freuen uns auf Sie!
Vorstand Feuerwehrförderverein Beilrode e. V.

Veranstaltungen der Senioren  

in den einzelnen Ortsteilen

in Monat Februar 2012

OT Großtreben
Jeden Montag:
13.00 Uhr Kurs Hardanger - Stickerei
17.00 Uhr Singekreis „Frohsinn“
19.30 Uhr Gymnastik mit Musik und Line-Dance
Jeden Mittwoch:
18.00 Uhr Callanetics (Ganzkörpergymnastik)
Treffpunkt: Sportlerheim/Sporthalle
Mittwoch, 01.02.2012
14.00 Uhr Treff bei Steffi Korb zum Rommee-Spiel und zur 

gemütlichen Kaffeerunde
OT Kreischau/Eulenau
einmal im Monat gemütliche Kaffeerunde im Sportlerheim Krei-
schau
OT Rosenfeld/Zwethau
Monatlicher Treff zur gemütlichen Kaffeerunde im Feuerwehr-
raum Zwethau
OT Dautzschen/Last
Jeden Dienstag, 14.00 Uhr, gemütliche Kaffeerunde im Bürgerhaus 
einmal in der Monatsmitte - Rommee-Abend - im Bürgerhaus

SV Grün-Weiß 1924  
Großtreben e. V.

Sportvorschau - Testspiele -  
Fußball: Februar 2012

Sonnabend, 11. Februar 2012 um 14.00 Uhr
Testspiel in Prettin:
TSV BW 90 Prettin gegen SV GW Großtreben l
Sonnabend. 18. Februar 2012 um 14.00 Uhr
Testspiel in Großtreben
SV GW Großtreben I gegen SV Arzberg
Sonnabend, 25. Februar 2012 um 14.00 Uhr
Testspiel in Großtreben
SV GW Großtreben I gegen Dommitzscher SV GW I

SV Grün-Weiß 1924 Großtreben e. V.
Sonnabend, den 11. Februar 2012

Bürgerhaus Dautzschen

Offenes Skat-Turnier 
des SV Grün-Weiß 1924 Großtreben e. V.

Startgebühr: 10,00 Euro
Anmeldung bis: 13.45 Uhr
Turnierbeginn: 14.00 Uhr

Der SV Grün-Weiß 1924 Großtreben e. V. freut sich auf Ihren 
Besuch und wünscht
„Ein gutes Blatt“

SV Grün-Weiß 1924 Großtreben e. V.

gratuliert recht herzlich zum Geburtstag

Monat Januar 2012
Schatte, Gerald  geb. am 27.01.58 zum 54. Geburtstag
 - Mitglied
Schröder, Hagen  geb. am 27.01.61 zum 51. Geburtstag
 - Abt. Fußball
Guhl, Gerald  geb. am 29.01.62 zum 50. Geburtstag
 - Mitglied
Mazzer, Enrico  geb. am 31.01.63 zum 49. Geburtstag
  - Abt. Fußball
Börner, Marko geb. am 31.01.77 zum 35. Geburtstag
 - Abt. Fußball
August, Stefan  geb. am 31.01.84 zum 28. Geburtstag
 - Abt. Volleyball

SV Grün-Weiß 1924 Großtreben e. V.

gratuliert recht herzlich zum Geburtstag

Monat Februar 2012
Götze, Thomas geb. am 01.02.71 zum 41. Geburtstag
 - Abt. Fußball
Torge, Matthias geb. am 03.02.79 zum 33. Geburtstag
 - Abt. Fußball
Görlich, Oliver geb. am 06.02.84 zum 28. Geburtstag
 - Abt. Fußball
Lehmann, Werner geb. am 09.02.28 zum 84. Geburtstag
 - ältestes Mitglied
Zülsdorf, Dieter geb. am 11.02.42 zum 70. Geburtstag
 - Abt. Kegeln
Ulbrich, Brigitte geb. am 12.02.48 zum 64. Geburtstag
 - Abt. Gymnastik
Zülsdorf, Jörg geb. am 13.02.67 zum 45. Geburtstag
 - Abt. Kegeln
Jahn, Gerlinde geb. am 14.02.63 zum 49. Geburtstag
 - Abt. Gymnastik
Danneberg, Holger geb. am 17.02.62 zum 50. Geburtstag
 - Abt. Volleyball
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Simon, Martin geb. am 20.02.89 zum 23. Geburtstag
 - Abt. Kegeln
Teistler, Erika geb. am 22.02.55 zum 57. Geburtstag
 - Abt. Gymnastik
Hauptmann,
Christine geb. am 23.02.60 zum 52. Geburtstag
 - Abt. Gymnastik
Malter, Silvio geb. am 23.02.80 zum 32. Geburtstag
 - Abt. Fußball
Fritz, Beate geb. am 25.02.55 zum 57. Geburtstag
 - Abt. Gymnastik

Wir gratulieren  
ganz herzlich

am 01.02.12 Frau Dorothea  Kotschmar
 Beilrode zum 85. Geburtstag
am 01.02.12 Frau Gisela Zöllner   
 Beilrode zum 78. Geburtstag
am 01.02.12 Herrn Leonhard Gebauer   
 OT Dautzschen zum 73. Geburtstag
am 02.02.12 Herrn Erich Winter
 OT Döhlen zum 81. Geburtstag
am 02.02.12 Herrn Dieter Greulich
 OT Last  zum 74. Geburtstag
am 02.02.12 Frau Frieda  Greulich
 OT Last zum 73. Geburtstag
am 02.02.12 Frau Ursula Schmager
 OT Großtreben  zum 73. Geburtstag
am 02.02.12 Frau Edelgard Lehmann
 OT Kreischau zum 73. Geburtstag
am 02.02.12 Frau Brigitte Jahn
 Beilrode zum 70. Geburtstag
am 02.02.12 Herr Siegfried Kratzert
 Beilrode zum 70. Geburtstag
am 03.02.12 Frau Sigrid Gericke
 Beilrode zum 72. Geburtstag
am 04.02.12 Frau Gerda Ebert
 Beilrode  zum 88. Geburtstag 
am 04.02.12 Herrn Heinz Kluge 
 Beilrode zum 85. Geburtstag
am 04.02.12 Frau Edeltraud Skorka
 OT Großtreben zum 80. Geburtstag
am 05.02.12 Frau Margarete Schneider
 OT Rosenfeld zum 82. Geburtstag
am 06.02.12 Frau Helga Alex
 Beilrode zum 88. Geburtstag
am 06.02.12 Frau Elfriede Bachmann
 OT Großtreben zum 86. Geburtstag
am 06.02.12 Frau Brigitte Sukale
 Beilrode zum 76. Geburtstag
am 07.02.12 Frau Liesbeth Helbig
 OT Großtreben zum 85. Geburtstag
am 07.02.12 Frau Annelies Rieger
 OT Zwethau zum 79. Geburtstag
am 07.02.12 Frau Ursula Höppner
 Beilrode zum 76. Geburtstag
am 07.02.12 Herrn Günter Schultz
 Beilrode zum 74. Geburtstag
am 07.02.12 Frau Waltraud Freitag
 Beilrode zum 73. Geburtstag
am 08.02.12 Frau Maria Leja
 OT Döhlen  zum 78. Geburtstag
am 08.02.12 Frau Marianne Stein
 Beilrode zum 71. Geburtstag
am 09.02.12 Herrn Gerhard Stiebritz
 Beilrode zum 85. Geburtstag

am 09.01.12 Herrn Werner Lehmann
 OT Großtreben zum 84. Geburtstag
am 11.02.12 Frau Christa Zippel
 Beilrode zum 78 Geburtstag
am 11.02.12 Herrn Dieter Zülsdorf
 OT Großtreben zum 70. Geburtstag
am 13.02.12 Herrn Johann Hartländer
 Beilrode zum 79. Geburtstag
am 13.02.12 Frau Gudrun Hinz
 Beilrode zum 74. Geburtstag
am 13.02.12 Frau Ingrid Szepoks
 Beilrode zum 73. Geburtstag
am 14.02.12 Frau Margarete Göbel
 Beilrode zum 82. Geburtstag
am 14.02.12 Frau Helga Witte   
 OT Döbrichau zum 72. Geburtstag
am 16.02.12 Herrn Joachim Timpner
 Beilrode zum 85. Geburtstag
am 16.02.12 Herrn Karl Steinhorst
 OT Döhlen zum 81. Geburtstag
am 16.02.12 Frau Irmgard Asser
 Beilrode zum 79. Geburtstag
am 16.02.12 Frau Marianne Gebauer
 OT Dautzschen zum 75.Geburtstag
am 16.02.12 Herrn Heinz Gretschel
 OT Zwethau zum 73. Geburtstag
am 17.02.12 Herrn Gerhard Dehnke
 Beilrode zum 83. Geburtstag
am 17.02.12 Frau Annemarie Neuenfeld
 OT Dautzschen  zum 77. Geburtstag
am 17.02.12 Frau Sonja Salewski
 Beilrode zum 75. Geburtstag
am 18.02.12 Frau Gerta Richter
 OT Großtreben zum 89. Geburtstag
am 19.02.12 Herrn Richard Zippel
 Beilrode zum 80. Geburtstag
am 20.02.12 Herrn Helmut Birkner
 OT Großtreben zum 72. Geburtstag
am 20.02.12 Frau Ingeborg Endel
 OT Kreischau zum 72. Geburtstag
am 22.02.12 Frau Johanna Enke   
 OT Döbrichau zum 75. Geburtstag
am 24.02.12 Herrn Alfred Vorhof
 OT Kreischau zum 71. Geburtstag
am 25.02.12 Herrn Helmut Winkler
 Beilrode zum 78. Geburtstag
am 25.02.12 Frau Waltraud Kastner
 OT Großtreben zum 76. Geburtstag
am 25.02.12 Herrn Hans-Jürgen Cielas   
 OT Döbrichau zum 72. Geburtstag
am 25.02.12 Frau Erika Schlesinger
 OT Dautzschen zum 71. Geburtstag
am 26.02.12 Herrn Werner Karl
 Beilrode  zum 75. Geburtstag
am 26.02.12 Herrn Wilfried Voigt
 OT Döbrichau zum 73. Geburtstag
am 26.02.12 Herrn Arndt Winkler
 Beilrode zum 70. Geburtstag
am 27.02.12 Frau Gertraud Malcherek
 Beilrode zum 87. Geburtstag
am 28.02.12 Frau Anneliese Hoyer
 Beilrode zum 75. Geburtstag
am 28.02.12 Frau Elisabeth Treichel
 Beilrode zum 75. Geburtstag
am 28.02.12 Herrn Peter Klinger
 Beilrode zum 75. Geburtstag
am 28.02.12 Herrn Günter Schikor   
 OT Döbrichau zum 72. Geburtstag 
am 28.02.12 Herrn Karl-Heinz Prosch
 OT Rosenfeld  zum 71. Geburtstag
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Werte Bürgerinnen und Bürger,

in der letzten Zeit wurde an die Gemeindeverwaltung verstärkt die Frage he-
rangetragen, ob in unserer Gemeinde ein Bedarf an Wohngelegenheiten im so-
genannten altengerechten und betreuten Wohnen besteht. Einige Investoren 
tragen sich mit dem Gedanken, auf dem Gebiet der Gemeinde Beilrode entspre-
chende Wohnformen für Senioren zur Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für den 
Bedarf an Pflegeangeboten. 

Zur Ermittlung eines möglicherweise bestehenden Bedarfes in der Zukunft bitten 
wir um Ihre Unterstützung.

Bitte kreuzen Sie auf nachfolgender Übersicht an, welches Angebot  für Sie in 
Frage käme, wobei ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass Sie damit kei-
nerlei Verbindlichkeiten eingehen. Die Angaben werden ausschließlich zur Er-
mittlung eines möglichen Bedarfes ermittelt. Die einzelnen Angaben werden an 
Dritte nicht weitergegeben.

Bitte kreuzen Sie au der nachfolgenden Übersicht die für Sie in Frage kom-
menden Möglichkeiten an und übersenden diese an die Gemeindeverwaltung 
Beilrode, Bahnhofstraße 21 in 04886 Beilrode. Sie können Ihre Rückmeldung 
auch telefonisch an Frau Engel unter 0 34 21/7 32 2- 21 oder per Fax an 0 34 21/ 
7 32 2- 25 übermitteln.

Altengerechtes Wohnen o

Altengerechtes und betreutes Wohnen o

Tagespflege  o

Kurzzeitpflege (bis 4 Wochen stationäre Pflege) o

Vollstationäre Pflege o

Ein möglicher Bedarf wird gesehen in ca. ____ Jahr(en).

Bitte reichen Sie Ihre Rückmeldung bis spätestens 20. Februar 2012 ein.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Heike Schmidt
Bürgermeisterin
Gemeinde Beilrode
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Kleine Künstler mit großem Erfolg

Am Freitag, dem 16.12.11 fand in der Grundschule Beilrode das 
„Fest der deutschen Sprache“ statt.
Bereits um 13.00 Uhr konnten sich die Gäste bei dem Regen-
wetter in der Aula bei einer Tasse Kaffee, einem Stück Kuchen 
oder selbstgebackenen Plätzchen stärken. Dank allen Helfern, 
die uns beim Backen, beim Verkauf, beim Abwasch und auch 
beim Aufräumen so tatkräftig unterstützten.
Langfristig hatten sich alle Schüler auf dieses Ereignis vorberei-
tet.
Um 14.00 Uhr ging der Vorhang in der Ostelbienhalle auf. Die 
Kinder unserer Schule präsentierten Lieder, Gedichte, Tänze und 
Sketche rund um das Thema „Weihnachten“.
Eltern, Großeltern und Verwandte saßen im Zuschauerraum und 
blickten gespannt auf die Bühne. Mit freundlichen Worten be-
grüßten uns die zwei Sprecher Anna Käseberg und Elisa Lange 

aus der Klasse 4b. Die Kinder der Gitarrengruppe unter der Lei-
tung von Frau Stöber eröffneten das Programm. Was uns in den 
Adventstagen und in der Weihnachtszeit alles beschäftigt, er-
fuhren wir anschließend von den Schülerinnen und Schülern der 
Klassen 1 bis 4. Musikalisch umrahmten die Flötenspieler Lea 
Fischer und Hannes Götze aus der Klasse 3b das Festprogramm 
mit ihrem Flötenspiel. Das hörte sich alles richtig super an. Alle 
kleinen Schauspieler haben ihre Rolle richtig echt gespielt. Die 
Zuschauer klatschen viel Beifall. 
Durch Spenden jeglicher Art konnten die Projekte, die Höhe-
punkte bzw. die Geschenke zum Kindertag und zu Weihnachten 
im Kalenderjahr 2011 finanziert werden. Dafür möchten wir uns 
bei allen Sponsoren bedanken.

Die Lehrerinnen der Grundschule Beilrode

Wer kann helfen?

Suchen für unsere Bibliothek in Beilrode gut erhaltene Couchgarnitur.

Bitte melden unter 0 34 21/73 22 -0 (Gemeinde) oder 0 34 21/70 30 12 (Bibliothek).
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Urlaubsorte um den Lilienstein –
zwischen Elberadweg und Nationalpark Sächsische Schweiz

Willkommen im Herzen der Sächsischen Schweiz

Das Gebiet der Gemeinde Porschdorf umfasst die Orte Porschdorf,
Prossen und Waltersdorf und erstreckt sich mit einem Höhenunterschied
bis zu 130 Metern aus dem Elb- und Lachsbachtal bis zu den Hochflächen
um den markanten Lilienstein. Die Ortschaften sind über zahlreiche
Wege durch Wald und Flur miteinander verbunden

Auf Wanderungen in den 3 Orten zwischen Berg und Tal gibt es viel zu
sehen und erkunden Sie die interessante Umgebung wie
den Kurort Rathen mit der Felsenbühne und der Bastei
die Festung Königstein
das Kirnitzschtal mit Kuhstall, Schrammsteingebiet und einer
Kahnfahrt auf der Oberen Schleuse

oder Sie unternehmen
eine Radtour im Nationalpark
eine Fahrt mit dem Raddampfer oder Schlauchboot auf der Elbe

aber auch Städte wie Bad Schandau, Sebnitz, Dresden, Meißen und Prag
erwarten Ihren Besuch.

COUPON: Info-Telefon über Touristservice Bad Schandau: Tel.: 035022/90030
Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH, Markt 12, 01814 Bad Schandau,

Name:………………………………………..

Straße: :……………………………………..

PLZ/Ort:………………………………………

www.porschdorf.de gemeinde.porschdorf@stadt-badschandau.de

Bitte übersenden Sie uns
Gastgeberverzeichnis / Infomaterial
von der Gemeinde Porschdorf.
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Personenbeförderung VogtPersonenbeförderung Vogt
Ihr Fahrservice in Ostelbien
04886 Beilrode, Otto-Dienst-Straße 9

Telefon 0 34 21/70 18 88
Mobil 01 62/6 58 67 23

Fahrten für alle Krankenkassen und Berufsgenossenschaften
– Hol- und Bringdienst bei Arztbesuchen, bei Krankenhaus- und
Kuraufenthalten, bei Strahlen- und Chemotherapien,
Personenbeförderung regional und überregional
– Einkaufsfahrten, Fahrservice bei Familienfeiern,
Flughafentransfer, Zubringer bei Bahnreisen, Kurierdienste

Torgauer Reiseservice

Tel. 03421/706528
Falko Werchosch

Alte Gartenstraße 13

04886 Beilrode/OT Zwethau

Ihr langjähriger Partner in Sachen Reisen

Als Vertragspartner aller Krankenkassen bieten wir Ihnen:

- Krankenfahrten - Chemo- und Bestrahlungsfahrten

- Dialysefahrten - Hin- und Rücktransfer zu Ihrem Kuraufenthalt

sowie

- Flughafentransfer -Transfer zu Ihren Feierlichkeiten

- Tages- und Mehrtagesfahrten (Angebote aller 14 Tage im

Sonntags-Wochenblatt)

Bis zu 8 oder 16 Personen

Wir beraten Sie gern in allen Fragen zu Ihrer Krankenfahrt und

helfen Ihnen bei der Beantragung. Rufen Sie uns an.

Der neue Unfallschutz

mit Reha-Leistung

Wir beraten Sie gern:

LVM-Servicebüro

Telefon

Damit Sie schnell

wieder fit werden.

www.lvm.de
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Die Gedanken sind frei

Zuhause, aber Fernweh? Dann lassen Sie Ihre Phantasie ru-

hig in die Ferne schweifen! Sie müssen ja nicht unbedingt

Reiseführer ferner Länder lesen. Aber wie wäre es mit einem

Krimi oder Roman, der in einem Ihrer Lieblingsländer spielt?

Unabhängig von Inhalt und Landschaft Ihres Schmökers: Er-

laubt ist, was Ihnen gefällt und Sie mitreißt. Denn schließlich

können Sie Ihre Gedanken auch allein auf weite Reise schi-

cken – während Sie selbst zuhause gemütlich im Lesesessel

verweilen.

Kein Recht auf Storno

bei Schneemangel

Winter noch nicht in Sicht

ADAC: Skifahren in den Alpen kaum möglich

Braune Hänge, stillstehende Lifte, verschobene Saisonstarts

in den Skigebieten: Das erwartet Skifahrer momentan in den

Alpenländern. Die weiße Pracht lässt in den meisten Regio-

nen noch auf sich warten. Schneemangel ist aus rechtlicher

Sicht laut ADAC aber kein Grund für eine kostenlose Stornie-

rung des Skiurlaubs und gilt auch nicht als so genannte hö-

here Gewalt. Das gilt grundsätzlich für alle Winterurlauber.

Egal, ob man die Unterkunft individuell oder bei einem Rei-

severanstalter gebucht hat. Denn der Hotelier oder der Rei-

severanstalter haften grundsätzlich nicht für schlechte Witte-

rungsverhältnisse. Anders ist die Rechtslage, wenn Skifahrer

über einen Reiseveranstalter gebucht haben, der im Katalog

oder den Reiseunterlagen mit Schneegarantie wirbt. Diese

Zusage muss eingehalten werden. Wintersportler können

aber nicht den Lift vor der Hoteltür erwarten, eine Fahrt

mit dem Auto oder Skibus kann zugemutet werden. Einige

Veranstalter bieten bei Schneemangel aber Umbuchungs-

möglichkeiten an. Gegen unliebsame Wetterverhältnisse

können sich Skifahrer generell aber nicht versichern. Eine

Reiserücktritts-Versicherung sichert lediglich das Risiko einer

Erkrankung vor der Reise, Verletzungen bei Unfällen oder

Sterbefälle von Angehörigen ab.

Quelle: www.adac.de

Ausrüstung für

Schneeschuhläufer

(djd). Um sicher und bequem in den Schneeschuhen laufen

zu können, sollte man bis zum Knöchel reichende Wander-

schuhe oder Bergschuhe mit einer robusten Sohle tragen.

Mit diesen Schuhen steigt man in die Schneeschuhe, die

mit der Bindung befestigt werden. In den stabilen Rucksack

gehören eine gute Sonnenbrille, Sonnenschutz mit hohem

Lichtschutzfaktor, Teleskopstöcke sowie ausreichend vollwer-

tige Verpflegung und Getränke. Funktionsunterwäsche und

Fleecekleidung sind genauso empfehlenswert wie wind-

und wetterabweisende Oberbekleidung.

Quelle: Rhön Tourismus & Service GmbH, Gersfeld

Geschäftserfolg

Mit einer Anzeige in
Ihren Heimat- und
Bürgerzeitungen
erreichen Sie Ihre
Region. w
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